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Die Anstalt bietet als einziges Institut den Gendarmerie
beamten die Möglichkeit der Prämienverrechnung im 
Wege des Gehalfsabzuges. 
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BRAUEREI REUTTE  

J(_ LARSTELLUNG DES SACHVERHALTES

STRAFBARER HANDLUNGEN 

Von Gend.-G2neral Dr. JOSEF KIMMEL 

Gendarmeriezenlralkommandanl 

. D i e K I a r s t e 1 1 u n g cf e s S a c h v e r h a I t e s b e
d I n g t, d a � d e r G e n cf a r m e r i e b e a m t e: 

. Grundsätz_lich vor Beginn der Erhebungen den Tatort 
bes1cht1gt, we·rl von dort aus die Fäden auslaufen die zll'r 
Ermittlung des Täters führen. Eine Ausnahme wäre �ur wenn 
der Täter flüchtet und seine Festnahme durch rasche' Nach
eile erfolgen kann "J). 

sich eingehend mit den Verhältnissen des Tatortes und 
seiner Umgebung vertraut mache, und den Tatort absperre; 

sich die Gewi�heit verschaffe, welche strafbare Hand
lung und wie sie verübt wurde; 

alle Spuren aufsuche und für die amtliche Besichti
gung sichere; 

alle sonstigen Gegenstände, die auf die strafbare Hancl
iung Bezug haben, sicherstelle; 

A 
Auskunftspersonen ermittle und befrage; 

• alle mit der strafbaren Handlung zusammenhängenden 
Vorkommnisse, welche derselben vorangi-ngen oder der
selben nachfolgten, genau feststelle, endlich 

die persönli-chen Verhältnisse des Beschädigt,en und der 
ihm nahestehenden Personen erforsche. 

1. Der Tatort, seine Umgebung und Absperrung

Die hauptsächlichste und wichtigste Pflicht bei Besi,chti
gung des Tatortes ist, darauf zu sehen, d a  � d e ,r s e I b e 
a b g e s  p e r r t w e ,r d e, n i c h t s a n i h m g e ä n der 1, 
n i c h t s  von do r t  e n t f e r n t  u n d  n i c h t s  d o r t h i n  
g e bra c h t  w e r d e, b e vor n i c h  t a 1 1 e s  g r ü n d I i c h 
d u r c h s u c h t, ü b -e r p .r ü f t u n d g e n a u e s t e n s b e
s c h r i e b e n o d -e r g e z e i c h n e t, e v •e n t u e 1 1 p h o-
1 o c;:i r a p h i e r t w u r d e. 

1) Der Beamte soll sich bei seinen Feststellungen am 
Tatort "den goldenen Juristenspruch vor Augen halten. Er 
wird dann nie -etwas Wesentliches übersehen können. 

Die goldenen W des Kriminalisten laut-en: .,wer, was, 
womit, mit wem, warum, wann, wo und wie." 

Abb. 1 

Plan des Zimmers in S, wo der Mord verübt wurde 
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noch B Maßstab 1 , 100 nach A -
->-

1 Blutlache am Boden. - 2:0,ei Bluhpritzcr '.an do,-
t
Wand. _ 3 Zwei ei:tstropfcn 

auf dem Sess�I. - 4 St�llc, wo das bluligo Messer gefunden wurde. _ 5 Zwei blutige 
Fmgorobdrückc an dor äußeren Türfläche 

Wird festgestellt, da� vor der Ankunft des Gendarmerie
beamlen am Tatorte Veränderungen vorgenommen wurden, 
die nicht vom Tät-er, sondern von unbeteiligten Personen 
herrühren, dann ist der Tatort vor Beginn der weiteren 
Erhebungen möglichst wieder in jenen Zustand zurückzu
versetzen, in welchem er sich. unmittelbar nach der Tat 
befand. Eine solche Rekonstruktion mu� aber sowohl in· der 
allenf

ci
lls anzufertigenden Skizze als auch �n der Anzeige 

angefu-hrt und genau beschrieben werden. 

. Die Gendarmeriebeamten sollen die Bevölkerung bei 
Jeder _Gel�genheit eindringlich darauf aufmerksam machen, 
da� sie sich_ dem Tatorte stets mögl,ichst ferne halten soll 
und. dort n_i_chts verändern oder zerstören darf, ausge
nommen naturl•1oh den Fall, wo es gilt, einen noch lebenden 
Verwundeten zu retten, weiteren Schaden zu verhüten oder 
ein Unglück abzuwehren. 

Beschreibung des Tatortes 

Da der Richter nur in den allerwichtigsten Fällen den 
Tatort persönlich besichtigen kann, mu� der Gendarmerie
b

E:
amte .. den�elben stets d e� a r t b e s  c h ,r e i b e n, d a  � 

d i e  o r t l 1 c h e n  V e r h a l t n i s s e  vol l k o m m e n  
d e u t I i c h u n d i n a 1 1-e n E i n z e I h e i t e n so d 3 r
g e s  t e _11 t w e rde n, d a �  s i e  i m  B-e d a r f s f a l l e  
r e k o r:1. s t_ r u i e ,r t w E: r d e  n . k ö n n t e n. Oft genügt eine 
bio� worthche Beschreibung nicht, um sich vom Tatorte und 
den einzelnen daselbst befindlichen Gege-nständen eine ver
lä�liche Vorstellung machen zu können; in solchen Fällen 
mu� d

ci
nn, soweit nur immer möglkh, die Beschreibung 

durch eine oder mehrere Skizzen ergänzt werden, wori,n die 
Umgebung des Tatortes (Stra�en, Wege, Brücken, Bäume, 
markante Punk\.e im T er-r.ain, Gebäude usw.) s,o,wi-e de•r Tat
ort selbst mit allen seinen Einzelheiten (Fenster, Tüiren, Ein
richtung usw.) zeichnerisch dargestellt werden. In wich
tigeren Fällen ist es angezeigt, die Beschreibung -des Tat
ortes durch photoc;,raphische Aufnahmen zu vervollständigen. 

Abb. 2 

Plan des Hauses Nr. 23 in S, wo der Mord verübt wurde 

�- nach B Maßstab 1 : 150 nach A -► 
1 Zimmer (T,,torl), · II Vorhaus. - III Kammer. IV Küche. ~ V Stall. - VI Hol. 

- VII Abort. - VIII Gemüsegarlon. - IX Brunnen 
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Jeder Gendarmeriebeamte mur, sich daher im Interesse 
des Dienstes soviel Geschicklichkeit im Zeichnen aneignen, 
da[, ,er im Bedarfsfalle ohne grof,e Schwierigkeiten den 
Plan einer Wohnung oder eines einzelnen Hauses samt Um
gebung oder die Skizze eines grör,er,en Geländeabschnittes 

anfertigen kann 2). 
Z-eichnung von Plänen und Skizzen 

Den Plan e i n e s  R a u m e s zeichnet man am besten 
mit geraden Strichen unte,r Zuhilfenahme ein�s in Zentimet�r 
eingete-ilten Mar,stabes in der Weise, da[, Je?em Mete� 1n 
der Wirkl,ichkeit ein Zentimeter auf dem Pap1e1re entspnrcht 
(Maf,stab 1 : 100). Dann zeichnet man die Türen, die Fenster, 
die Form und die Anordnung de·r Einrichtungsstücke (Abb. 1 ). 
Handelt es sich nur um die Darstellung der allgemeinen 
Verteil-ung der Räume einer„ Wohn�ng, d�nn braucht man 
natürlich die Einrichtungsstucke nicht einzuzeichnen; es 
genügt in diesem Falle ein einfacher Plan alle·r Räume, ihrer 
Lage zueincinder und insbesondere ihrer Verbind�ng (Abb_ . 2). 
Erweist s,ich in manchen Straffäl,len die Anfertigung eines 

Planes der Wohnung u n d ihre,r Umgebung (Park'. Garten, 
Hof, Nebengebäude, Einfriedung usw.) notwendig, dann 
müssen in einem solchen Plane die einz,elnen Obiekte unter 

Angabe ihrer gegenseitig�n Entfernun_g und . alle sonstige_n 
auf die Tat selbst Bezug habenden Einzelheiten (zum Bei
spiel der Ort, wo die Leiche des Ermor?et�n lag, wo die 
einzelnen Spuren und sonstigen Bewe1sstucke gafunden 
wurden, von wo ein Zeuge seiine Beobachtungen machte, 
u. dgf.) eingezeic'hnet werden. 

Sehr wichtig ist auch die Anführung der Tatsache, ob 
das Gebäude, in oder bei welchem die Tat verübt wurde, 
allein steht, ob es am Eingange oder in der Mitte der Ort
schaft liegt, •in welchem_ Stockwerke sich die Wohnung der 
beteil,igten Personen befindet, welche Raume diese Personen 
bewohnen, ob auf,er dem Geschädigten im Hause no_ch 
andere Personen wohnen usw. Deshalb mu� der Gendar
meriebeamte auf alle diese Umstände sein Augenmerk 
richten, dieselben genau feststellen und anführen. 

Zeichnen von Skizzen 

Am zweckmäf,igsten zeichnet man mit nachstehendem 
Ma�stab: 

Kleine Gegenstände 
. Gro�e Gegenstände 
Wohnräume 
Wohnräume 

1 : 1 
1: 10 
1: 50 
1: 75 = 1 Schritt

2) Anleitungen hiezu finden sich in den Behelfen „Die 
Erforschung des Sachverhaltes strafbarer Handlungen" von 
Dr. Erwin H o e  p I e r . 

Abb. 3 

Skizze I zum Morde auf der Straße zwischen A und B 
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MoO,tob 1 : 10.000 

1 Funclort der Loiche. - 2 Stelle, wo das Gros neben dem Woge stark zorhelcn ist. 

- 3, Fundort der leeren Brieftasche des Ermordeten. - 4 Stelle, wo im Lehm mehrere 
deutliche Fußeindrücke sichtbar sind, dio vom Mörder herrühren dürften. - 5 Wirtshaus, 

wo um 22'17 Uhr nachts Hilferufe gehört wurden 
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Wohnräume 
Wohnräume 
Ein Haus 

Haus mit Umgeoung 
Haus mit Umgebung 
Haus mit Umgebung 
Gebäudeteile 

1: 100 
1: 150 = 2 Schritte 
1 : 300 = 4 Schritte 
1: 500 
1 : 600 = 8 Schrille
1: 1000 
1: 1000- 2000 

Sind S k i  z z e n mit weiterer Umgebung anzufertigen 
so muf} natürlich e·in kleinerer Maf}stab (etwa 1 : 10.000, da� 
ist 1 cm= 100 m) zur Anwendung kommen. Die einzelnen 
Entferr.ungen werden zunächst abgeschritten und die Zahl 
der Schritte mi.t 0·75 (0·75 m entspricht nämlich einer durchschnittlkhen Schrittlänge) .. mul�ipliziert, wodurch man die Entfernung in_ Mete�n erhalt, . die d�nn dE:m Ma�stabe ent
sprechend e1ng,e�e1chnet wird. Die �k1zzen dieser Art werden unter Zuhilfenahme d�� -kom1en_t1one_llen Zeichen angefertigt (Abb. 3). Ist es nicht moglich, 1m verwendet 
Maf,stabe der Skizze alle wichtigen Ei�zelheiten ersichtli�h
.zu machen, dann werden entweder d I e s e D e t a i I s auf

Abb· 4 

Skizze II zum Morde auf der Straße zwischen A und B 
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d t _ 2 Stock des E,mo,delen. - 3 Blutlochc, 47 <m I 1 �ul �es !rm:lu,:t�;�fcn (20 in verschiedener_ Größe). - 5 Blutlac�c, 2;ng, 38 crnbreit. 16 cm breit <rn lang,

einer besonderen Skizze in ei_ nem . grö�eren tvlafJstabe
(Abb 41 dargestellt ode�. aber die Skizze durch eine ent-
s rechende Legende erganzt. . , .. 
P Auf allen Plänen und ?k1zzen m�ssen stets der Ma

�
, t b • dem sie gehalten sind, und die Weltgegende �--s a , in n an-

gegeben werden. 

Photographierung des Tatortes 

Das beste Mi,ttel, um von einem bes_limmten Orte . 
elreues Bild zu erhalten, 1st dessen einvollkc_mm:

n 
AGfna'hme. Besonde_rs wertvoll sind die �hoto

graph isch 
d Tatortes be·i Mordfallen, Brandlegungen 

hoto
g�aphieh d'

e
b 'ählen Sprengstoffverbrechen, Eisenb��roFJen

E1_nbruc 
t 
s �f äll�n, Gebäudee,instürzen usw. Aber auch-

s_o
w1e Au ou

h
. 

kann nicht immer die notwendigen Be a1e
Photograp 

d
ie 

PI" ersetzen, so da� bei der Be h 
schrei-

bungen un ane 'd A d D 
sc •re,1bu 

des Tatortes am besten bei e rten er arstellung nebe
ng

einander :ingewendet werden. n-

. Vollständigkeit der Tatortsbeschreibung 

zusammenfassend ergibt sich dah�r, dafJ eine ut 
richtige Beschreibung des T�tortes enthalten mufJ: 

9 e lind

a) eine genaue Beschreibung des unmittelbaren e· 
liehen Tatortes, eventuell auch seiner Umgebung; ' 19ent-

b) die Angabe der Orte, wo Spuren und 
Gegenstände oder Werkzeuge gefunden wurden _s

t
onstige

"b d , m, den die Tat veru t wur e; en 

c) -die Angabe der Richtung, aus welcher der T"t 
den T at•ort kam und in welcher er sich nach der Tat e 

a
tf 

er an
n ernte;

d) die Bezeichnung der Orte, woher die einzelnen 
Zeugen die Tat oder die Vorbereitungen zu derselben be
obachteten oder wahrnehmen konnten; 

e) alle übrigen, im speziellen Falle noch wichtigen 
Urrstände u n d  auch negative Feststellungen von Bedeu
tung (zum Beispiel, da[, ein Gegenstand, der sonst erfah
rungs- oder gewohnheitsmä�ig dort zu finden ist, fehlte). 

2. Die Tat und ihre Ausführung
Die verübte Tat kann man nur dann richtig und voll

ständig beschreiben, wenn es gelingt, festzustellen, was der 
Täter von seiner Ankunft am Tatorte an bis zu der Zeit, wo 
er ihn wieder verlie�, getan hat. Wenn man 'hierüber nicht 
von Tatzeugen verlä�liche Auskunft erhalten kann, mu� man 
sich den Hergang auf die natürlichste, einfachste und nahe
liegendste Weise zu erklären suchen, indem man den vor
gefundenen Tatbestand eingehend und wiederholt betrachtet 
und sich den ganzen Hergang recht lebhaft vorstellt, . wie 
sich im gegebenen Falle alles zugetragen hat, das heif}I, wie 
eine Tätigkeit der anderen gefolgt sein mu�. Nur wenn man 

so vorgeht, kann man die gestellte Aufgabe lösen und ins
besondere den wirklichen Tatbestand von einem bio� vor
getäuschten unter-scheiden. 

Die Erhebung darf ni,cht nur auf den Tatort selbst be
schränkt bleiben, sondern muf, auch auf dessen Umgebung 
ausgedehnt werden, um durch gründliches Absuchen Spuren 
und sonst wichtige Gegenstände aufzufinden oder Zeugen 
sicherzustellen, durch welche die Richtung des Zuganges 
und des Abganges des Täters zum, beziehungswei1Se vom 
Tatorte, seine vorbereitende oder der strafbaren Handlung 
nachfolgende Tätigkeit in Erfahrung gebracht werden kann.

Die vollständige Beschreibung der Tat erfordert endlich 
auch di,e genaue Feststellung der Zeit, zu welcher die Tal 
verübt wurde. Bei Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten 
des Verbrechers und bei Befragung der Zeugen mu� daher 
auf die genaue Angabe der Zeit das grö�te Gewicht gelegt 
werden, da der Erfolg der ganzen Erhebung oft von der 
gewissenhaften Feststellung der Stunde, ja oft auch der 
Minute abhängt, zu der ein bestimmter Vorfall sich zutrug 
(man denke zum Beispiel nur an den Alibinachweis). 

VERKEHRSREGELUNG UND 

4t VERKEHRSOBERWACHUN9 IN 

Von Gend.-Oberleutnant ENGELBERT GARTNER 

Kommandant der technischen Abteilung des Landesgendar

meriekommandos für Niederösterreich 

Der Kraftfahrzeugverkehr in Niederösterreich ist sehr 
stark angewachsen; aus diesem Grunde mu�te das Landes
gendarmeriekommando für Niederösterreich zum Zwecke
der Verkehrsregelung und Verkehrsüberwachung eine eigene 
motorisierte Gruppe, ähnlich der Wiener Polizei, ins Leben 
rufen. 

Die zur motorisierten Gruppe eingezogenen Gendarmen 
werden in Spezialkursen mit sämtlichen derzeit gültigen,Ver
kehrsvorschriften eingehendst vertraut gemacht und bieten 
so die Gewähr, diesen verantwortungsvollen Dienst jederzeit 
erfüllen zu können. 

- Von den auswärtigen Dienststellen werd�n die
. 

Kom-
mandanten der Gendarmerieposten laufend uber die auf 
den Kraftfahrzeugverkehr bezughabenden Vorschriften ge
schult. 

Auf,erdem werden die zu den Kraftfahrkursen einbe
rufenen Beamten ebenfalls, über die Verkehrsvorschriften 
genauestens unterrichtet. 

Diese motori1Siert,en Verkehrspatrouillen haben in erster 
Linie die· Aufgabe, den Kraftfahrzeugverkehr zu überwachen, 
um Unfälle zu verhindern und •überall dort helfend einzu
grei.fen, wo es nötig ist. 

An Sonn- und Feiertagen ist der K1raftfahrzeugverkehr in 
Niederöster-reich besonders grof,. So wurden an einem 
Sonntag im Sommer 1949 in der Zeit von 16 bis 21 Uhr 
auf ,der westlichen Bundesstra�e 3600 K,raftfahrzeuge ge
zählt, welche über den Riederberg fuhren. Zur selben Zei,t 
wurden auf der südlichen Bundesstra�e bei Traiskirchen 
2800 Kraftfahrzeuge gezählt. Dabei wurde festgestellt, da� 
im allgemeinen di,e Wiener und niederösterrei,chi\Schen 
Kraftfahrzeuge mehr Verkehrsdriszipl,in haben als jene der 
südlichen und westlichen Bundesländer. 

NIE DERO S TERR EI CH 

B e i  d e n  K r a f t f a h r z e u g b e n ü t z e r n  w u r d e n  
i n d e r H a u p t s a c h e f o I g e n d e V e ,r s t ö f, e f e s t
g e s t e I l t: 

Nichtabblenden bei entgegenkommendem Verkehr; 
Fahren bei Dunkelheit mit nur einem eingeschalteten 

Seheinwerfer; 
Fahren auf der Stra,�·enmitte oder auf der linken 

Stra�enseite; 
Nichtabblenden bei entgegenkommendem Verkehr; 
überschreiten der Höchstgeschwindig·keit in geschlos

senen Ortschaften; 
Lastkraftwagen und Autobusse, überschreiten der Höchst

geschwindigkeit auf freier Strecke; 
Parken ir, Kurven und an unübersichtlichen Stellen; 
Parken auf der falschen Stra�enseite und i,n der un

mittelbaren Nähe von Kreuzungen; 
Fahrtrichtungsänderung ohne entsprechende Zeichen-

gebung; 
Deformierte und schlecht leserliche Kennzeichen; 
Kennzeichen schlecht beleuchtet usw. 
Die motorisierte Verkehrspatrouille hat hier in erster 

Linie die Aufgabe, die Kraftfahrzeuglenker, welche sich der
artige Verstö�e zuschulden kommen lassen, entsprechend 
zu belehren und abzumahnen und nur dort zu bestrafen 
(Organmandat) oder mit einer Anzeige vorzug·ehen, wo dies 
unumgänglich notwendig ist. 

So wie überall gi•lt auch hier der Grundsatz: ,,Die 
Gendarmerie Freund unä Helfer". 

Zum Zwecke der Verkehrse·rziehung werden auch fahr
bare Gro�lautsprecheranlagen eingesetzt werden, welche 
die Verkehrsteilnehmer an Ort und Stelle belehren. 

In den Verkehrse-rziehungswochen werden in den Schulen 
von Gendarmeriebeamten bel,ehr•ende Vorträge gehalten. 
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IM DIENSTE DER G,ENDARMERIE 
Von Gend.-Oberstleutnant WILHELM WINKLER 
Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten für Kärnten 

(Fortsetzung von Folge 3/50.) 
Wie wird nun der aul dar Karte mit dem Bezardkompa� 
oder einem Winkelmesser (Transporteur) gemessene Rich-

tungswinkel 'in das Gelände übertragen? 

Die Schenkel des Richtungswinkels auf der Karte sind : 
1. Die vom Kartensfandort genau nach dem Karten

norden führende gerade Linie (oberer Rand der Karte). 
2. Die gerade Verbindungslinie vom Kartenstandort z_um 

Kartenziel (t3erg, Kirche, Hügel usw.). 
Der Schnittpunki be·ide-r Kartenlinien, das ist der Scheitel 

des Richtungswinkels, führt durch den Kartenstandort (siehe 
Abb. 7). 

Im Gelände werden die Schenkel des Richtungswinkels 

gebildet: 
1. Von der geographischen Nord-Südlinie, das ist jene 

gedachte Linie, die von unserem Standort in der Natur 
�egen den ,geographischen Norden fü'hrt. Diese Linie wird 

in der Natur durch die Magnetnadel angezeigt. 
2. Die gerade gedachte Linie, welche vom eigenen 

Standpunkt in der Natur gegen den gesuchten Zie lpunkt 
(Berg, Kirche, Hügel usw.) zeigt. 
. Der Schnittpunkt beider gedachten Geländelinien, das 
1st ,der Seheilei des Richtungswinkels, geht durch den 
e igene.n. Standort (siehe Abb. 7). So wie man die Grö�e 
eines Richtungswinkels auf der Karte in bezug auf die 
Karlennordrichtuna schätzen kann so kann man auch auf 
der _ _  Karte geschätzte oder ge�essene Richtungswinkel 
s�hatzungsweise in das Gelände übertragen. Man stellt zu 
di esem Zwecke mit dem Kompaf} oder mit Hilfe der Sonne, 
der Sternenbilder usw., die geog-raphische Nordrichtung fest 
und schätzt die Winkelöffnung zur angenommenen Rich
tu _ng. Dazu stellt man sich so auf, da'f} der Rücken gegen 
Suden, die Brust und das Gesicht in gerader Haltung nach 
Norden gerichtet sind. Zur rechten Hand liegt dann Osten 
oder ein Richtungswinke·J von 90 Grad bei :ein�r -re�hts
laufenden, und ,ein Win'�el von 270 Grad bei e iner links
la_ufenden Bussole ; zur li,n'ken Hand liegt Westen oder ein 
Richtungswinkel von 270 Grad be-i einer rechtslaufenden, 
oder von 90 Grad bei eine ·r linkslaufenden Bussole. 'Im 
Rücken li,egt Süden und ein Richtungswinkel von 180 Grad 

bei einer rechts- und linkslaufenden Bussole. 
Das Schätzen -von Richtungswinkeln sowohl auf der 

Karte als a'.Jch im Gelände ist immer ungenau; es ist für 
eine grobe Orientierung oder übersieht wohl hinreichend, 
aber als Übung für die Handhabung einer ·Bezard-Bussole 
nicht zu unterschätzen. 

Ein auf der Karte gemessener Richtungswinkel mit dem 
,.Kartengriff I" wird wie folgt auf das Gelände übertragen. 
Voraussetzung _jedoch hiefür ist, daf} der K�rtenstandort mit 
dem Geländestandort vollkommen übereinstimmt. Ma� stellt 
a�f dem Kompaf} (Index) den auf de_r Karte ermittelten 

R1.chtungswinkel ein. Sodann dreht man sich mit d _em _ganzen 

Körper. den Kompa'f} in der Hand, so lange, _ bis sich der 
Krei,s (Radiummarke) auf der Magnetnadel m1_t dem K,_reis 
(Radi-ummarke) auf der unteren Skala ungefahr einspielt. 
N_un hat man die grobe Einstellung in der Natur bE:endet. 
Fur die feine Einstellu;ig hält man den Kompa� mi t de,:n 
Daumen und Zeigefinger der rE:!chten Hand . zirka �O

d 
b_is 

50 am in Augenhöhe vor dem Korper. D_er Sp!ege _l wi� . in 

einer Neigung v-on 45 Grad zur Gradkre1ssche1be in Vi si er
stellung gebracht, so daf} durch denselben das genau_e Ein
spielen der Magnetnadel. beobachtet we _rden kann. �i t dem
rechten Auge wird sodann durch di e bei den Sehschlitze �i e 

Zielrichtung anvisiert. Wenn die Magnetnadel genau ei n
spielt, so ist die Zielrichtung ,gegeben und de.r auf der 
Karte gemessene Richtungswinkel in die Natur ube-rlragen. 

Dieser Griff mit dem Kompaf} im Gelände wird, da er 
eine _ Fortsetzung des Kartengriffes I in die Natur darstellt, 
ars „Geländegriff I" bezeichnet. 

. 6 
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So wie bei der Messung eines Richtungswinkels auf d 
Karte die Magnetnadel au·f}er Behacht bleibt, denn d:; 
Kartennorde�, ste�t immer t�st, so �al das . Ouerband „Ori
ginal Bezard bei der fi:usfuhrung e in�� G:1ffes im Gelände 
nichts zu sag_�n,_ �enn di e We�t-Ost!1n1e liegt im Verhältni

=e zur Norci-Sudricntung und di ese wird durch die Mag 1 
nade i bestimm!. 

ne -

Diese beiden Griffe g_ellen für d,ie Han_dhabung. des Kompasses von der Karte in das Gelande. Fur die O • 
tierung und für die Aufnahme von Skizzen j edoch i 

r
;en

oft notwendig, daf} ein in der . Natur, gemessener Richtin �= 
winke l auf die Karte oder Ski zze ubertragen werden 

g 

Im Prinzip gelten für diese Griffe, die man als Gelä �
f}. 

_griff II" und „Kartengriff II" bezeichnet, dieselb�'n G 
n �

sätze. Sie werden wie folgt ausgeführt: run -

1. Geländegriff II: �an stellt den eigenen Standort . 
Gelände fest und sucht i hn auf der Karte auf (Kartenst 

1�1 

ort). Sodann visiert . man den Zielpunkt im Gelände d
a leih 

die beiden Sehschlitze an. Der Kompaf} wird wied 
urc _ 

Daume;1 und Zeigefinger der recht�ri Hand zirka 8.{0 
b.11 

50 cm vom Körper entf_ernt m A�genhohe gehalten. Sob 
15 

man das Ziel durch die Sehschlitze erfaf}t hat, dreht 
ald 

unter Festhaltung des Kompa�ses auf di� Zielrichtun 
ma;1 

der linken Hand so lan�e di e Gr_ad_kre1sscheibe, bi; 
mi t 

Kreis ,der Magnetnadel mit dem Kre1snng auf der Skai 
�er 

spielt. Das Einspielen der MagnelnadE:I wird wieder 
��In

den Spiegel beobacht�t. !)er Index zeigt s _odann den R/ch 
tungswinkel im Verhalln1s zur geographischen Nordri

ch
tung an. eh-

Der Unterschied zwischen dem Geländegriff 1 
liegt darin, daf} beim Geländegriff I die Gröf}e des 

u:,� II 
tungswinkels bereits feststeht (Messung auf der Karte) d

Ri

hh-
. erst nach dem ge�auen, Ein�pielen der Magnetnadel 

a er 
Zielrich�ung d':l

rch d ie Sehsc_hlit�e festgelegt wi:rd. Beim 
die 

ländegnff II wird aber di e Zi elri chtung durch die Sehschpe
zuerst fe�tgeh�llen, s�dan_ri erst durch Drehen der G 

itze 
kreisscheibe bi s zum E1nsp1elen der Magnetnadel die G 

r�d
des Richtungswinkels bes_timmt. Durch . den Gelände �0�e 
wird also in der Natur ein R1�htungswinkel für e -ine 

g
0
iff II 

1 tragung auf die Kar�e ode,r Ski zze gemessen. ber-
Auch beim Gelandegriff II soll man wi e beim gl . 

Griff I zuerst die g�obe Einstellung des Kompasse 
eichen 

erst die Feinein·stellung wegen der erforderlichen G
s, da_nn 

keit durchführen. 
enau19-
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s o d a n n d i e G r ö � e _d e s R i c h t u n g s w i n k 
e 

x g I b t 
Der i n _ der �atur mit _dem Geländegriff II e 

e I s a n. 
Richtungsw1nke 1 wird auf die Karte oder Skizze � m

1
ssene 

Kartengriff II wie folgt übertragen: Ure 1 den 

r 
Man stellt auf dem Index die Gröf}e des gemessenen 

Richtungswinkels ein, legt sodann den Kompaf} so auf die 
Karte, daf} der Ka�enslando�I an der Zi�lkante liegt. Der 
Kartenstandort als Fixpunkt bildet nun gleichsam die Achst, 
um welche der Kompaf} so lange gedreht wird bis das 
Ouerband „Original-Bezard" mit der Kartenschrift voll
kommen parallel ist 1;1nd _ von �eslen nach Osten gelesen 
werden kann. Der D1rekbonspfed muf} dabei vom Karten
standort zum Zielpunkt zeigen. 

Wenn der Kompaf} auf diese Art genau auf der Karte 
eingerichtet . w�rde, so bildet die Linie entlang der Ziel
kante und in ihrer geraden Verlängerung den Richtungs
winkel. 

Die Übertragung eines Geländewinkels auf eine Skizze 
geschieht auf die gleiche Weise, nur muf} auf de -r Skizze 
zuerst der Nordstrich eingezeichnet werden. Ebenso ist der 
erste Fixpunkt (dieser entspricht auf der Karte dem -Karten
standort) festzulegen. Alle übrigen Punkte ergeben sich 
automatisch, wenn folgerichtig von Punkt zu Punkt gemessen 
und gezeichnet wird. 

Der Kartengriff. II un!erscheidet _sich vom Kartengriff 1 
nur dadurch, daf} seine Griffelemente i n umgekehrter Reihen
folge ausgeführt werden. Beim Karleng•riff I wird nach An
legung der Zielkante an den Richtungswinkel, der in seiner 
Richtung bereits feststeht, das Ouerband „Original-Bezard" 
durch Drehen der K,reisscheibe genau eingestellt und die 
Gröf}e des Richtungswinkels kann . sodann am Index abge
lesen werden. Beim Kartengriff II hingegen wird die Rich
tung des Richtungswinkels gesucht, daher muf} der ganze 
Kompaf} (also nicht die Gradkreisscheibe) so lange um den 

-Kartenstandort als Achse gedreht werden, bis das Ouerband 
- ,,Original-Bezard" mit der Kartenschrift parallel ist. Nun erst 

steht der Richtungswinkel entlang der Zielkante mit der 
Direktion fest. 

Das übertragen des Geländegriffes II auf die Karte oder 
Skizze kann ,einfacher und besser mit einem Winkelmesser 
oder Transporteur ausgeführt werden, denn die Magnetnadel 
spielt bei den Griffen auf der Karte keine Rolle. 

Für -die praktische Ausführung dieses Griffes muf} man 
sich kurz merken: 

Von Gend.-Rayonsinspektor JOHANN KERESZTESY 
Gendarmeriepostenkommando Bad-Hofgastein, Salzburg 

Es zählt fast zur täglichen Erscheinung, da:f} dem im 
prakti-schen Dienste stehenden Gendarmen, sei es, wenn er 
seitens der Bevölkerung um Auskunft gefragt wird, oder sei 
es, wenn er wegen einer, oft auch nur fahrlässig begangenen 

•
Verletzun9 dieses oder jenes Gesetzes einzuschreiten hat, 
gesagt wird, daf; es ohne der Gesetze auch ginge und, ins

' besondere beim Einschreiten nach dem BDStG., da_f} die 
Gesetze nur eine Schikane seien und da,f} man o'hne der 
Gesetze viel freier und besser leben könnte. Wie ist es nun 
wirklich? Sind die Gesetze tatsächlich nur ein unnötiges 
Hindernis? 

Der Mensch lebt nicht isoliert, sondern schon seiner 
Natur nach in Gemeinschaft mit anderen Menschen. 

Obwohl nun, wie gesagt, der Mensch schon seiner 
Natur nach für die Gemeinschaft mit anderen Menschen 
be -slimmt ist, bestehen bei i'hm dennoch Neigungen zur Ver
folgung eigen_nütziger Zi_el_e, die der Gemeinschaft abt,räg
lich sind. Es 1st kaum not1g anzudeuten, welches Schicksal 
uns beschieden wäre, wenn jeder Mensch nur nach seinem 
Naturtriebe leben und alle seinen selbstsüchtigen Zielen 
entgegentretende Hindernisse durch willkürliche Gewalt bei
seite schaffen würde. Um nun zu verhindern, daf}, wie viel
fach in der Natur, der Stärkere den Schwächeren vernichtet 
und, um einen Ausgleich für die aufeinanderprallenden lnl·er
e ssen der in einer Gemeinschaft zusammenlebenden Men
schen zu schaffen, bedarf es bestimmter Verhaltungsr-egeln 
oder der Gesetze". Di-e Notwendigkeit solcher Verhaltungs
regeln (�' Gesetze) haben schon unsere ältesten Vorfahren 
erkannt und diese Erkennilnis lä.f}t sich tief in das Altertum 
verfolgen. Schon di-e alten Kultur- und auch Naturvölker 
hatten Gesetze ·die je nach Zeitläufen und der Entwick
lungsstufe des 'Volkes entweder durch Uberlieferung von 

D e r  K o m p a f}  i s t  m i t  d e r  Z i e l k a n t e  a n d e n 
K a r t e n s t a n d o r t  a l s  D r e h p u n k t  a n z u l e g e n 
u � d s o I a n g e u m d i e s e n F i x p u n k t z u d r e h e n, 
b I s d a s  O u e r b  a n  d „0 r i g i n  a 1- B e z  a .r d" m i t  d e r 
K a r t e n s c h·r i f t  p a r a l l e l  i s t  u n d v o n  W e s t e n 
n a c h O s t e n g ,e I e s e n w e r d e n k a n n. D e r D i r e k
t i o n s p f e i I z e i g t  d a b e i v o m  K a r t e n s t a n d o r t
z u m  Z i e l p u n k t. 

Diese vier Griffe bilden das „Einmaleins" iin der Hand
habung der Beza·rd-Bussole. Sie müssen daher immer wieder 
geübt werden. Wer diese vier Griffe auf der Karte und im 
�elä�de ausf�hren . kann, beherrscht den Kompaf} in j eder 
S1tuat1on,. er lost spielend schwierige Orienti·erungsaufgaben 
u�d ha� in kurzer Zeit die geographischen Grundlagen für 
ei ne Skizze . geleg�. Grundsätzlich mu� man aber wissen, daf} 
m_an �11 einer e infachen Bezard-Bussole nur „Horizontal
winkel messen kann, also Winkel, die in ein- und derselben 
E _bene l(egen. Für das Messen von „Vertikalwinkeln", das 
sind . Hoh�n- o<;Jer Tiefenwinkel (Elevations- oder De
press1<;>nswi nkel) muf} der Bezardkompa� mit einer Libelle 
und e i ner Pendelvor,richtung ausgestattet sein. Diese Spezial
kompas_se werden nur auf besondere Bestellung erzeugt. 
Vorlauf19 wollen wir uns aber mit dem Messen von Hori
z-ontalwinkeln begnügen. 

. Wer mi_t dem Bezardkompaf} gut umgehen kann, der 
wird auch Jeden anderen Patentkompaf} (Wintererkompaf} 
usw.) handhaben können. Im Prinzip verfolgen sie alle den 
Zweck, Karten- oder Geländewinkel zu messen und diese 
au� das G�lände oder die Karte zu übertragen. Verschieden 
bei den diversen Kompassen sind nur die Hilfseinrichtungen
zur Magnetnadel, zum Zwecke des Anvisierens des Zieles 
die Anbringung des Spiegels, des Direktionspfeiles, des Ab� 
lesens des Richtungswinkels usw. 

Für die praktische Handhabung sind die Hilfseinri:ch
lungen ... am Beza�dk<?,mpaf} gut durchdacht und ausgeführt. 
D_er . grof}te Vorteil fur Messungen im Gelände liegt in der 
Ei nrichtung der Dioptervisur; diese ermöglioht durch die 
Sehschlitze ein einwandfreies Anvisieren ·höher oder tiefer 
gel!=gener Zielpunkte ohne jede Abweichung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Generali-on zu Generation im Volksbewuf}tsein fortgepflanzt 
oder niedergeschrieben wurden. 

Wir leben, wie schon erwähnt, in einer zum Staat ge
wordenen Gemeinschaft von Menschen. Innerhalb dieser Ge
meins�haft die Ordnung zu schaffen und zu -erhalten, hat der 
Staat u_bernommen. Um diese•r seiner Aufgabe gerecht zu wer
den, g1b_t er uns bestimmte Ver<haltungsmaf}regeln oder Ge
setze. Die Gesetze entsl-ehen auf verfassungsmäf}ige Weise 
durc_h den Beschluf} der v-om Gesamtvolk gewählten Vertreter 
{�at1onalrat) und sind den jeweils bestehenden Erforder
nissen angepaf}t. In diesen Gesetzen gibt uns der Staat 
�und, �urch welche Leistung, Duldung oder Unterlassung 
Jeder einzelne zwecks Erhaltung de ,r Ordnung innerhalb der 
Gemeinschaft beizutragen hat. Der Staat hat" daher unser 
Le,ben, di-e Freiheit, das Vermögen und die Ehre (= Rechts
guter) vor Angriffen sowohl im Innern als auch von au,f}en 
zu schützen, weshalb er auch wieder für sich a,llein das 
Re _cht in Anspruch nimmt, Angriffe auf diese Rechtsgüter, 
se_I es aus öffentlichem oder sei es aus privatem Verhältnis, 
mit Strafe zu bedrohen. Für unser Verhalten gibt uns der 
Staat Gebote und Verbote, nach welchen wir uns zu richten 
haben und deren Befolgung er durch verschiedene Maf}
nahmen (zum Beispiel Stra"fe) erzwingen kann, wobei aber 
auch er nicht willkürlich handeln kann, sondern sich auch 
nach den bestehenden Gesetzen zu richten hat. 

Gesetze sind daher sowohl für den Staat und seine 
Organe als auch für das Volk ein notw�ndiges Ergebnis 
unseres Zusammenlebens. Ihr Zweck ist nicht Schikane , 
s·ondern die Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit. Sie sind somit die Garantie für die Achtunq und 
Erhaltung der Menschenrechte, der persönlichen Freiheit 
und des Eigentums jedes einzelnen Staatsbürgers . 
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COer -f2awinensuchhund 

Alljährlich hält der wei�e Tod in unse,ren schönen 
Bergen reiche Ernte, besonders wenn durch Veränderungen 
des Witterungscharakters ungezählte Lawinen zu Tal tosen. 
überraschend werden Menschen, welche sich im Bereiche 
einer solchen Lawine befinden, mitgerissen und oft b!is zu 
Tiefen von 10 Metern verschüttet. 

In den Bundesländern mit alpinem Charakter haben sich 
freiwillige Helfer im „Oster.reichischen Bergretlungscliensl" 
zusammengeschlossen, um in Bergnot geratene Menschen 
zu retten. Di-ese Berg·rettungsmänner versehen ihren schweren 
Dienst selbst unter Einsatz ihres Lebens und bedienen sich 
verschiedener Hilfsmittel, als Lawinensonden, Wünschel
ruten, C a  m p e I sehe Lawinenhöhr.rohre usw., welche Ge·räte 
aber nicht immer den -erhofften Erfolg herbeiführen können. 
E� erscheint kl�·r, · da'[, . Lawinen, die oft eine Länge von 
Krlomet-ern enrerchen, erne umfassende Sondrerarbeit erfor
dern. wobei inzwischen der Verschüttete den Tod gefunden 
haben kann. 

. Nun haben sich diese Bergrettungsmänner mit unserem 
Nachbarlande, der Schweiz, ins Einvernehmen gesetzt, wo 
bereits seit längere•r Zeit sowohl bei Militär, Poli1zei und 

Lawinenverm1sdensuche. "Einst 
11 

. . . . . . .  . 

Von Gend.-Stabsriltmeisler ANTON HA TTINGER 
Gendarmeriezenlralkommando 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

II Jet Z t 11 

im Bergrettungsdiens t Hunde eingesetzt werden, um Ver-schütte,te aufzufinden. .. . 
Narh sechzehnjähriger unermudlrcher Arbeit w 1 , -

H 'h b" 0 folgen mur..t 1 
' e Che ausschlie�lich im oc ge rrg- -er •� e, ge ang es mit ausgebildeten Hunden d�s angestrf;bte Zrel zu ·erreiche Die beiden Pioniere auf diesem �eb,,ete, und zwar der Stel

7� 
verlreter des Landeslei.ters d�s os_lerr. Berwettu,ngsdienstes Alfred H u d e c aus W,en, m,_t seiner Sch_aferhundin „

Tin
" 

Und Karl F r e i  aus Hall mrt dem Schaferhund Lu 
,: b . d •r.. . 

M th " po konnten -es zuwege ringen, ' a,) ·ern� e ode ·gefunden werden konnte nach welcher der Lawrnensuchhund ,·n . ' 
M' t ·t E f 1 . einer Zeit von längstens 35 rnu en „ mr r_ 0 g _Jenes Ziel er-reichte, das 20 Bergr-etlun�smanner rn einer Zeit 

24 Stunden nicht bewerkstelligen konnten. von 

�--~---�------------------�----------------------------------------

GENDARMERIE-PATROUILLE 

UNSER TITELBILD: AUF DEM NEUSIEDLERSEE
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Durch diese neue Methode erscheint die Errettung von 
Verschütteten bei Vorhandensein aller Voraussetzungen als 

zierr-lich sicher. Anlä�lich des in der Zeit vom 3. April bis 
10. April 1949 auf der Eppzirlalm in Tirol abgehaltenen 
Lawinensuchhundekurses gelang es neuerdings, einen Rekord 
aufzustellen, und zwar Auffindung von Verschütteten bis zu 
einer Tiefe von 9 Metern in einer Zeil von 35 Minuten. 
Diese erprobte Methode wird fortan bei der Ausbildung der 
Lawinensuchhunde angewendet und durch fortgesetzte Ve,
suche nQch verbessert werden können. 

Grundbedingung für einen erfolgreichen Einsatz ist, da� 
das Niedergehen einer Lawine auf kürzestem Wege ge
me ldet wird und der Einsatz der Hunde und Rettungsmann
schaft unverzüglich erfolgt. Weilers mu� für das Bergen 
ei.nes Verschütteten noch vorausgesetzt werden, da� die 

Lage desselben günstig •ist. Es ist nicht einerlei, in welcher 
Lage sich der Verschüttete unter den Schneemassen be
findet. Wenn alle Voraussetzungen günstig sind, dann kann 
nach der jetzt prakliz·ierlen Methode in den meisten Fällen 
auf eine Rettung des noch lebenden Verschütteten ge
rechnet werden. 

Zur Frage, welche Hunderasse sich für diese Spezial
ausbildung - die a,n den Hund besondere A�forderungen 
stellt - in Betracht kommt, kann nur dem Schaferhund das 
Wort gesprochen we·rden. Die bisherigen sechzehnjährigen 
Versuche haben gezeigt, da� alle anderen Rassen sich hiefür 
nicht besonders eignen. Es mu� erwähnt werden, da� nicht 
die Ahnentafel, Abstammung und Schönheit ausschlaggebend 
sind sondern nur die Konstitution, der Gesundheitszustand 

• und' das Wesen. Zur Person des Lawinensuchhundeführers 

• wäre zu erwähnen, da�, derselbe Alpinist SE;in oder zumin
dest das Schifahren beher-rschen soll. Weilers mu� noch 
körperliche Eignung ge'.orderl ."".'erden, da der Einsatz• bei 
Lawinenunglücken an dre Beterlrgten gro�e Anforderungen 
stellt· Der Hund, welcher seine Ausbildung als Lawinensuch
hund

. 
erhalten soll, mu� -eine Vorbildung, und zwar in der 

Art genossen hab
E;

n, �a� er entwed�r als Be9leil- oder als 

Schutzhund abgeführt 1st. Dasselbe gilt auch fur den Hunde
führer, er mu� ebenfalls bereits in einem Hundeführerkurs 
geschult worden sein. 

Mit Rücksicht darauf, da·� die Gendarmerie bei Elemen
tarereignissen oder sonslig�n Unglücksfällen in �rster Linie 
engagiert ist wird zum werle-ren Ausbau des Drenslhunde-

sens gesc'hritten und mit der Ausbildung von Lawinen
;

e 
hhunden begonnen. Eine erste Ausbildung erfolgt im 

A
c

ril 1950 auf dem Hochschwab (Steiermark) und werden 
· 

p 
L f der Zeil J. e nach Bedarf noch mehrere solche Hunde im au e 

d f. d 1 . h ·t· .h V b'ld t Diese Hun e rn en g erc ze1 1g1 ,. re erwen-
�

usge '
1 

e
S�hutz- und Begle ithunde auf den Gendarmerie-

un
l
g a s

l iewei! die als Lawinensuchhunde ausgebi,ldeten pos en. nw · 
h 'h' t St·· b h d H d S 'nandelt src rer um sogenann e o er un e -un e - e 

d f' d d k"' auch als Fährlenhunde V.erwen ung rn en wer en onnen, 
mu� erst die Erfahrung lehren. 

. . 
F.. d" sen Spezialkurs stehen Lawrnenkunde, erste Hrlfe-

1 • 1 
ur 

•n'e 
den Bergen, Rettung,stechnik mit Geräten, Ver-- e,s ung ' 

h o· b . S 'h h V ,a. b d I h e und praktisc e ungen ,m uc en nac er-
1'!111!!1 sihütte�e� auf dem Programm. Als Absc'hlu1� ist noch e,ine 

nächtliche Einsatzübung vorgesehen. 

. Die so ausgebildeten Gendarm_en werden einer theoreti-
schen und praktischen Abschlu�prufung unterzogen. 

D' vorstehenden Bilder zeigen die Rettungsarbeiten 
mit S��den und solche unter Einsatz eines Lawinensuch-
hundes. 

1 TIN" welcher vom Wr. Tierschutzverein die Lebensret-Lawinensuchhund " • 
1 b d I' h h' lt lungsmedaille und •Ehrenha s an ver ie en e1 ie 

WIENER 

STÄDTIS·(H E 

VERSI CH ERU N G SAN S TAL T 

GESCHÄFTSSTELLEN IM GANZEN BUNDESGEBIET 

DER B l EIST I F T ·o·s TE R REICHS: 
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MO-RD an einen1 12jährigen Miicld1en
Von Gend.-Revierinspektor HANS SEETHALER, Gendarmeriepostenkommando Ach-Hochburg, 0.-ö.

An einem Frühlingsm()lrgen der Nachkriegsjahre des 
ersten Weltk,rieges kam der Pferdekutscher Johann M. aus
S. auf den Gendarmerieposten und erstattete eine Ab

gängigkeitsanzeige über seine zwöl,f Jahre alte Tochte-r 
namens Mitzi, welche se·iner Angabe nach am fage vorhe,r 
von der elterlichen Wohnung fort-ging und bisher nicht 
zurückkehrte. Ober den Gn..md des Fernbleibens und den 
derzeitigen mutma�lichen Aufenthalt des Kindes konnte 
Johonn M. 'keinerlei Angaben machen. 

Da die Abgängige im gleichen Orte und dessen 
näohsier Umgebung viele Verwandte hatte, nahm man zunächst a.n, da� sich das Kind bei ,einem dieser Verwandten .aufhalten wird. Als aber das Mädchen nach Ablauf von wei1eren zwei Tagen immer noch nicht in d,i,e Wohnung der Eliem mrückkehrte und -eine Umfrage bei sämtlichen Verwandten negativ blieb, begann das. spu,rlose Ver.schwinden des Kindes bedenlklich zu werden und es seizte nun seitens der Genda,rmerie, unter Mithilfe de,r Ort-sbewohner, eine eifrige Suche nach der Abgängigenein.{_ wobei' seitens der Ortsbewohner auch schon gemunkelt wurae, da� die Stiefmutt•er des Kindes, die 28 Jahre alte Elenore M., _an d_em Verschwinden des Kindes nicht ganz schuldlos sein durfte. Auf der Suche nach dem Kinde nahm der Vater des Kindes und die Stiefmutter des K,nd�s, letztere allerdings nur dem Scheine nach, regen Anteil. 

Diese Suche brachte am 3. Tage nach dem Verschwinden des Kindes ein positives Ergebnis, als Johann M. beim Z�sammenwerf.en des •hinter seiner Wohnung befindlichen DL ngerhauf�ns mit de'. Mistgabel auf einen Sack stie�, in welchem s,ch zu seinem Entsetzen die Leiche seines abgängigen Töchterchens befand. 
Seitens der Genda,rmen des Postens setzte nun ,eine 

M
umfassende und zielbewu�t-e Tätigkeit zur Aufklärung des ordes ein. 

_Die Besichtigung der Leiche •ergab, da� diese om Kopfe zwe,. Beil hiebe und am Halse ,eine Strangulierungsfurchf.' aufwies. Um den Hals befand sich auch noch ein Stüok von einer abg,eschnittenen Wäscheleine. 
Nachdem sich auf Grund des öffentlichen Rufes derVer<;!acht des Mordes gegen die Stiefmutter richtete, wurde zunachst deren Wohnung einer eingehendsten Unte•rsuchung unterzogen. Dabei wurde in einer Kammer eine abgeschnittene Wäscheleine gefunden, deren Schnittfläche frisch wa•r und mit der Schnitt.fläche jener Leine, welche das tote Mädchen um den Hah trug, gE nau übereinstimmte. Weiters wurde in der glei·chen Kammer ,ein mit Blut befleckter 

Frauenrock gefunden, der, wie ich ·nachweisen konnte, am Tage des Verschwindens des Kindes von der Elenore M. 
getragen wurde. 

Auf Grund dieser schwerwi,egenden Indizienbeweise 
wurde Elenore M, in HaH genommen. Sie verlegte sich 
anfänglich auf ein sfu,ndenlanges hartnäckiges Leugnen und 
Versuchte den Mord auf einen unbekannten Schleichhändler 

111-M DB E L
SONDERANGEBOT F0R GENDA RMERIEBEA MTE

SCHLAFZIMMER VOLLBAU . S 3450· -
SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU, 
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abzuwälz_en,_ welcher sich ihrer Angabe nach am Tage des Mordes ,n ihrer W,.:ihnung aufgehalten habe. Die Blutflecke auf ihrem Rock versuchte sie mit der zur Tatzeit slall
gehabten Menstruation zu rechtfertigen. Als ihr aber sowohl 
der Besuch des c'rwähnlen Schleichhändlers als auch die
vorgeschüizte Menstruation als Lügen nachgewiesen warden 
und ihr auch vorgehalten werden 'konnte, d'a� eine 

Wohnungsnachbarin am Tage nach dem Verschwinden des 
Kindes beobachtet hatte, wie sie einen auffallend' schweren 
Strohsack von ihrem Wohnzimmer zum Pfer-dest.all schleppte 

und sich in diesem Strohsack mutma�lich die, ermordete 
Miizi befunden ha,t, brach sie mit ihrem Lügengewebe zu
sammen und legte am Gendarmerieposten ein umfassendes 
Geständnis ihrer furchtbar-en Tat ab. Ihr Geständnis deckle 
sich mit den erbrachten Beweismitteln und hat sich die Tat 
wie folgt zugetragen: 

Elenore M, war die zweite Gattin des Johann M. Sie 
war eine k,räflige und sehr hübsche F,.i:u, welche ' ihrem 
Ga-tten in Liebe sehr zugetan wair. Dieser gr,o�en Liebe zu
ihrem Ehegatten stand die aus erster Ehe stammende zwölf
jährige Mitzi insoferne hindernd entgegen ,  d'a� ihr Mann 
zu sei_nem K_inde eine wo�e väte_rli�h

.
e Zuneigu_ng hatte und

tllill' das Kind be, der abendlichen Heimkehr von seinem Arbe;,ls. 
plartz umarmte und 'küf:ste, bevor er seiner Gattin einen 
Begrü�ungskuf:s gab. Auch �•rachte 1hr Ma_nn dem Kinde 
öfters kleine Geschenke heim, wodurch sich Elenore M. 
ebenfalls zurückgesetzt fühlte_. Diese b�vorz�gte Liebe zu 

dem Kinde erweckte in der Stiefmutter einen tiefen Ha� und 
eine unüberbrückbare Abneigung zu ihrem Stiefkind, sodaf:s 
sie schlie�lich in ihrer blinden und krankhaften Eifersucht 
den Entschlu� fa�te das Kind aus dem Wege zu räumen. 

Am Abend des' Mordtages schickt-e die Elenore M. das 
Stiefkind zum Grei�ler, um dort für den Vater eine Flasche 
Bier und einen Hering zu holen. Inzwischen bereitete s•ie
in der neben der Wohnküche befindlichen Kammer die
Mordwerkzeuge - eine Wäschele _ine und eine H-olzhacke -
vor. Nach der Rückkehr des Kindes befahl sie diesem, 
sich in der Kamme·r die Schuhe auszuziehen, Als sich das 
Kind hiebei zu Boden bückte, legt ,e ihr die Elenore M. rasch 
eine Schlinge der Wäscheleine um de':1 Ha!s un� zog diese 
Schlinge zusammen. Nachdem das Kind _ In seiner Todes-

angst mit beiden Händen nach der to_dbnngenden Schlinge 
griff, zog die Mörderin dieselbe m,t emer Hand noch fesler 
zusammen, während sie mit de,r anderen Hand das am 
Boden liegende Beil ergriff und mit dem_s7 Iben dem Kinde 
zwei Hiebe auf den Kopf versetzte, wobei 1hr Rock mit dem 
aus den Wunden flie�enden Blut befleckt wurde. Den Leich
nam trug sie nun zu ihrem Ehebett und verbarg ihn dort 
im Strohsack. •· Als Johann M, um 20 Uh

,r 
v,on s_einem Arbeitsplatz"" 

heir:,kehrte_ und nach dem Venole,b seines . Kind_es_ fragte,
erw,de,rte ,hm Eleonore M. · gelassen, �a:f:s d,e_ M1tz, gegen 
Abend fortgegangen ist und mu�maf}l,ch be, Verwandten 
übernachten wird. Beide legt�n sich dann _zu Bett, wobei
die Eleonore B. auf dem Le·1�hnam ?es Kindes schlief. 

Am darauffolgenden Vormittag, wahrend de·r Abwesen
heit ihres Gatten, trug sie den Stmhsa�k mit der Ermor
deten in den Pferdestall, steckte d?rt die Leiche in einen 
leeren Mehlsack und verpackt� diesen . Sack auf einem 
Schubka-r,ren zwischen Pferdedunger. M,t diesem Schub-

karren fuhr sie nun zum Düngerh�ufen hi_nler dem Wohn
haus und verscharrte dort den L_e,chnam 1r:17 Düngerhaufen. 
Die weitere Absicht bestand dann, nach einer Woche von
dem im gleichen Orte w<?hnh_aften Vater ein Pferd'efuhr
werk zu en,tleihen und m,t ?1esem Fuhrwerk Dünger in den aus dem elle•rlichen Besitze stammenden Weingarle zu fahren. Hiebei wollte die Elenore M. den Leichna� mit in den Weingarten schaffe� und dort vergraben. 

Wäre dieser gut vorbereitete Plan d'er Elenore M restlos gelungen, würde die Ermordete wohl für imme 
· 

verschwunden geblieben sein. So aber hat d'as unerklär� liohe instinktmä�ige Handeln dBs Vaters beim Zusammenwerfen des Düngerhaufens, verbunden mit der sachlichen Aufklärungstätigkeit der Gendarmerie, beigetragen einen M_ord mit seltsamem Beweggrund auifzuklären u�cl eine schwere Blutschuld zu sühnen. 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
ABDRUCK MIT BEWILLIGUNG DER VER,WALTUNG DER OSTERREICHISCHEN JURISTENZEITUNG - N ACHDRUCK VERBOTEN 

Verfälschen eines Kraftfahrzeugbriefes. 

Nach den Feststellungen des Erstgerichtes besa� Her
mine A bis· zum April 1945 einen Personenkraftwagen, Marke 
Steyr 50, zu dem der �raftfahrzeugbrief und das Kenn

zeichen gehörten. Im Apnl 1945 wurde der Kraftwagen der 
Angeklagten von .Angehörigen ein<!r Besatzungsmacht, die 

in ihrem Hause einquartiert waren, hesch1agnahmt und weg
gc>führt. Die Besatzungsmacht brachte in der fol-genden Zef'I 
mehrere Kraftwagen in das Haus der Ange'kl-agten, darunter 
einen beschädigten Personenk�aftwagen „lmperia_l-Adler", 
der bis März 1935 dem B gehort hatte und den Im Jahre 
1940 im Do:otheum C gekauft hatte. Den Kraftwagen der C 
hatten Angehörige der Besatzungsmacht g!,eichfalls beschlag
nahmt. Bei dem Abzug lie� die Besatzungsmacht den be
schädigten Kraftwagen der C im Hause der Angeklagten 
Ec'uiird und Hermine A zurück. Angeblich übergab ein 

_ Angehöriger der Besatzungsmacht __ der Hermine A au:ch 
Aden zu diesem Kraftwagen gehongen Kraftfahrzeugbn•ef 
'l!ll!l'Nr. 1,679.321. Hermine A fälschte nun in dem zu ihrem 

Knftwagen gehörigen Kraftfahrzrngbrief la, Nr. 1,669.572, diG 
Ei�lragungen auf Seite 3, Rubrik 2 bis 5, indem sie an 
Stelle der ihren Kraftwagen betreffenden Eintragungen d;•e, 

Eintragungen machte, die_ auf d
e_n Kraftwagen, ,,lmperi,aJ-· 

Adl•er" pa�ten. Weiters _ falschte sie auf S.- 1�. _in der __ von 
der pof,izeidirektion Wien ausgestellten Bestat,gung uber 
d"e Zulassung des Kraftfahrzeuges vom 29. September 1939 
d�n Namen Beruf und Wohnort des Kraftfahrzeugbesitzers, 
indem sie d�n Namen, Beruf und Wohnort ihres Gatten ein
setzte. Eduard A, der vo� der Fälschung des Kraftfahrzeug
b •efes durch seine Gafün Kenntnis hatte, setzte den be, 
s�hädigten Kraftwagen ins_land un� meldete ihn, wovo� 
w·eder Hermine A Kenntnis hatte, Im Dezember 1945 be,, 
d�m Verkehrsamte ?er Polizeidirekhon Wi"en an und erhielt 
auch die FahrbewiU11gun_g un!er der Nr. 883�. Im Dez�mber 
1947 ·es Eduard A m it Wissen der Hermine A be, dem. 
V 'k h'samt Wien neuerdings den gefälschten Kraftfahr-er 'b _

re ·f und die ihm e�teil.fe Fahrbewilligung vor, um da

d�i�Zh der vorgeschriebenen Ummeldung Genüge zu leisten, �r 
h" lt ··ber seinen Antrag nunmehr den Zulassungssehern er_
t
,e 

d
u 

em Kennzeichen, unter welchem der Kraftwagen m, an er d nun in Betrieb genommen wur e. . . 
D Erstgericht stel,lte fest, da� d,e Zwe'lfange:klagte a

ben habe, im Kraftfahrzeugbrief eigenmächtig auf
- s

ug
3
egdie auf den gegenständl,i'chen Kraftwag_�n , und �uf

l•s· 14 d"e auf den Besitzer des Kraftwagens bezughchen E,n-
. t ' g'en vorgenommen zu haben. Nach der Angabe des ragu

{o
n

rbenen A habe die Zweitbeschuldi·gte dies gemach{; vers, 1 „ h b d W k d -, sie eine „Unter age a en, um aus em . rac 
�

m
d�r ein Aufo machen zu 'können und •eine Bestätigung, 

�t
e

··ber zu besitzen, da� das Wrack ihnen ei·gentümlich 
:h

u
öre. Er setzte aber gleichzei�ig hinzu, da� sie im Jahre 

f 945 zum Betrieb des Wagens uberhaupt keine Unterlagen, 
ebraucht hätten.

g Aus diesen tatsächlichen Feststellungen, wie auch auoi
der Tatsache, daf:s _ _  die1_ Zweila�

,
geklagte, obwohl der Krafl

f hrzeugbrief ursprung.-,ch auf ihren Namen ausgestellt war,
ihn auf den Nam�n des. Eduard A ve:fä lschle, folgert da6 
Erstgericht, da� d,e Zwe,tang_eklagte ?'e Verfälschung vor-

mmen habe, um dem fruheren Eigentümer die Verf.ol,.. geno t ht ·· 1· h · 
gung seines Eigen

h
umsrec es -t

�mo
S
g 

h
c_

d
_ zu machen oder 

. d st zu ersc weren, somr m c a 1gungsabsi,chl ge
h��d:itoder zumindes.1 mit der Möglichkeit einer solchen 

.. d. ung gerechnet hat. 
Scha 

D
,g 

htlichen Schlu�folgerungen, aus denen das Erst-
. ,e rec 

Annahme gelangt ist, da� die Angeklagte Her
gerich

A
I zur . des! mit bedingtem Vorsatz gehandel,t hat, ist mIne zum,n 

rechfl.ich verfehlt.
· 

. , 1 · ht mehr feslgeslelll worden als d,e Tatsache, Es _ 15 
A�

c 
ekla te sich, beziehungsweise ihrem Gatten1 d

�
� d

u t I 
g 

" 
g
dafür schaffen. wollte, um das Aut.o.wracki e,ne

h 
" _n er a

W
g

� de herstellung wieder als Auto benützen zunac se,ner Ie · r 

können, das hei� I, die Angeklagte wollte sich ein Papier 
beschaffen, um sich im FaJ.le der Beanständung durch ein. 
öffentliches Organ als berechti'gte Fahrerin (beziehungswefse 
ihren Mann als berechtigten Fahrer) dieses Autos ausweisen 
zu können. Die Absicht, den früheren Eigentümer durch 
diese Handlungsweise um sei-ne Rechte zu bringen, kann 
bei richtiger rechilic'her Beurteilung dieses Sachverhaltes aus 
dem festgesteUten Tatbestand nicht gefolgert werden, w�il 
der Inhaber eines Au'os, der keine entsprechenden Ausweis
papiere vorweisen konnte, im Jahre 1945 nur Gefahr lief, 
da� sein Kraftfahrzeug bes-chl.agnahmt und einer dritten
Person zugewiesen würde, nicht aber mit der Möglichkeit 
rechnen konnte, da� die Behörde Er'hebungen darüber an
stellen würde, wer der berechtigte Inhaber des Autos ist. 
Bei de; völligen Desorganisation der Verwaltung, die im 
Frühjahr 1945 herrschte, war es vöLlig ausgeschlossen, daf5 
die Behörde den rechtmä�igen Eigentümer überhaupt hätte 
festste llen können. Es kann daher auch aus der Tatsache, 
da� ein Kraftfahrzeugbrief damals verfälscht wurde, nicht 
auf die Absicht geschlossen werden, dem rechtmä�igen 
Eigentümer die Wi,edererlangung seines Kraftwagens zu er
schweren. 

Da ferner zur Zeit der Tat die Verkehrsämter gar ni-cht 
in Tätig�eit y.,aren und eine Anmeldung von Kraftwagen 
zum Verkehr ·daher nicht in Betracht kam, so i-st der wei.\ere 
Schlu� des angefochtenen Urteils redhtsirrig, da� die Ver

fälschung .f'.U dem Zwecke erfolgte, um den gefäl_sc�ten 
Kraftfahrzeugbrief dem Verkehrsamt vorzulegen. Be , n,ch
liger rechtlicher Beurteilung des Geständnisses der Zweit
beschuldig

.
ten, sie habe den Kraftfahrzeugbrief gefäls_?7t, 

um eine Bestätigung zu haben, da� ihr da� Au_t.o gehore, 
hätte das Urteil daher folgern müssen, daf:s sie d,e Bes_chu_l-, 
digte nur gegen Beanständungen sichern wollte, weil sie 
keine Ausweispapiere besa�. 

Eine �olche Handlungsweise ist aber nur darauf _  geric�tet, 
die öffentliche Aufsi,cht des Staates im allgemeinen irre--: 
zuführen, nicht aber darauf, eine -konkrete Ma·�nahme des, 
Staates zu erwirken. Es fehlt daher die vom § 199 d StGl 
geforderte Schädigungsabsichl und kann daher die Tat d<:r 
Angeklagten nur als Obertretung nach § 320 StG. quali

fiziert werden. 
Auch die weitere Annahme des Ersturteile-s, da� diese, 

Schädigungsabsicht der Angeklagten daraus zu erschliE=�en -
sei, da� sie den Kraftfahrzeugbrief auf den Nar:ien ihres 
Gatten gefälscht habe, ist verfehlt, weil nicht e,nzuseh�n 
ist, warum d'urch die Tatsache da� der Kraftfahrzeugbrief 
auf den Namen des Herrn an 'Stel.le der Frau A verfälscht 
wurde, der früheren Eigentümerin das Wiedererlangen ih:_es 
Eigen {umes erschwert worden sein s-oJ.I (OGH., 14. Marz 
1949,, 1 Os 668/48; LG. Wien, 10 E Vr 2803/48). 

Drohung zwecks Erzwingung einer Leistung, auf welche der 
, Dr,ohende einen Anspruch ha·I, ist Erpressung, wenn der 

Dr,ohende ein übel androht, auf dessen Zufügung er 
kein Recht hat. 

Est ist ri,chti·q, da� nach wieder'hol,ten Entscheidu�gen 
des OGH. das Verbrechen der Erpressung nicht vorluegl, 
wenn die Drohung erfolgte, um e+ne Leistung d_urchzuselzen, 
auf die der Drol-1ende ein Anrecht hatte. D,es hat ab�r 
einerseits zur Voraussetzung, da� der Drohende auch e m 
Recht darauf hat, das angedrohte übel dem Bedrohten zu
zufügen, anderseits •ist Voraussetzung, da� ein Zusammen
hang zwischen der zu erzwi1ngenden Leistung und de_m an� 
qedr,ohten übel• bestehe. Wer s-onach um eine Le,,istu ng, 
Du!idung oder Unterlassung durchzus�tzen, ein übel an.droht, auf dessen Zufü�ung er 'kein Recht-hat, und das mit
der zu erzwingenden Leistung in keinem Zusammenhang 
steht, hat selbst dann das Verbr,echen der Erpressung zu 
verantworten, wenn sein Leistungsanspruch berechtigt 53e
wesen ist (OGH., 20. Dezember 1948, 1 Os 562; LG. Wien, 
3 d E Vr 5519/47). 
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X ÖRPERLICHE BESCHÄDIGUNG 

DURCH GIFTE 

Von Gend.-Oberst Dr. ERNST MA YR 
Landesgendarmeriekommandant für Oberösterreich 

Gifte ,;ind bekanntlich geeignet, dem Körper Schaden 
zuzufüge·n, ja in gewisser Menge den Menschen zu töten. 
Beschädigungen durch Gifte finden sehr häufig durch Zufall 
statt, manchmal auch als Mittel des Selbstmordes und mit
unte -r als verbrecherischer Angriff auf das Leben anderer. 

Was verstehen wir nun unter dem Ausdruck „Gift"? 
„Gift" ist jene Substanz, die das Leben oder die Gesundheit 
eines Individuums zerstört, wenn es in 'k I e i n e r Menge 
€·ntweder selbst genommen wi-rd oder auf sonst eine 
l/l(ei-se i:1 den lebenden Körper gelangt. Die Pflichten des 
ems�hre1tenden Gendarmen bei Vergiftungen sind doppelte: 1. Die €•rforderliche Hiltsa:ktion einzuleiten, um das gefäh-r
dete Lebe� eines Menschen zu retten, also noch womöglich vor Ersche inen des Arztes das Gift aus dem menschlichen 
Organismus zu entfernen oder doch wenigstens die Wirkung ·desselben herabzumindern, und 2. wenn bei einer Vergiftung der . Verd_acht einer strafbaren Handlung oder Unterlassung 
dorliegt, Jcn_e Beweismittel zu sammeln, die zur Überweisung 
b 

e� Schu_ld1gen dlenen 'könnten. Auf alle Fälle mu� in 
d 

eiiden Richtungen rasch und zweckmä�ig gehandelt w·er
b

�n. _Gerade auf dem lande, wo meist Stunden vergehen, �-s :ein Arzl herbeigeholt werden 'kann, wi•rd es um so mehr 
��hg sein: da�. durch rasche und •geistesgegenwärtig ge-lS!ete Hilfe ein Menschenleben gerettet wird, das sonst un�ettbar verloren wäre. Lauwarmes Wasser mif etwas Eiwei-�, Milch, schwarzer Kaffee u. dgl. helfen im ersten Mo

�ft
te zwecken�sprec�end angewendet, mehr als Gegen

�o:, und . Arzneien, ?1e dem Vergifteten_ erst nach S!_unden, 
'-'.as Gift schon seine verheerende Wirkung ausgeubt hat,ge•reicht Werden. Anderseits aber werden die Sicherheitso_rga:1e in:, Interesse der St-rafgerichtspflege handeln, wenn 

;Ie im Einzelfalle alle die Vergiftung charakterisierenden 
cf:1.Ptorne wahrnehr:i,en, in der Anzeige anführen o_der �fom
b �

richte auf . sonstige Weise bekanntgeben, �owIe _s1cht-
t
alj Spuren, 1r.sbesondere Erbrochenes oder D_eJe'kte, s1chers h __ en, wodurch dem Sachverständigen ein nicht zu unter

sc
h 

atzender Dienst geleistet wird. In den ersten Erbre
c unqsmassen werden si·ch zurneist bedeutende Ouanten 

· des Giftstoffes befinden. Sie sind daher für den Chemiker 
von hohem Werte. Der Gendarm wird sorgen müssen, da� 
111 Verqiftungsfällen dieses wichtige Untersuchungsmaterial 
nicht absichtlich oder unabsichtlich entzogen wird. Es ver
Tteht sich, da� in nicht ganz 'klaren Fällen mit dem nötigen 

alkt und .mit Verme-idung jedes Aufsehens vorgegangen 
Werden mu�. Der Gendarm wi•rd eher als ein Laie Ver
dacht schöpfen, was für sein weiteres Vorgehen von g-rö�ter 
�ede�tung ist. Auch kleinere, sonst vielleicht zu übersehende 

h 
n,stande �nd Symptome sind zu :beobachten und f

'.=stzu-
alten, weil sie für die Untersuchung unter Umstanden 

von eminenter Bedeutung sein 'können. 

Wirkungsweise der Gifte. 

M Jedes Gift wrrkt chemisch, woraus sich ergibt, da� die 
�nge des in den menschlichen Organismus gebrachten 

�iftstoffes auf die Wirku·ng einen Einflu� ausüben mu�. 
. s se-i gleich bemerkt, da� eine -gleiche Menge nicht auf 
Je�es _lndiv,iduum gleich wi�ken mu�. Es spielen Umstände 
y't, die man nicht voraussehen 'kann, zum Beispiel: Alter, 

eranlagung, Gesundheitszustand u. dgl. Eine besondere 
�olle spi-elt auch �er Aggregationszustand, in dem sich das 
f 

_ ,f,. befindet. Es 1st eine erwiesene Tatsache, da� Gift 111 
lussiger Form dem menschlichen Körper appliziert, viel 

2
ascher und energischer wi,rkt, als in star-rem und festem 
us!ande. Die Frage, in welcher Form das Gift eingeführt 

wurde , hat aber auch noch deshalb hohe Bedeutung, wei: 
�n �er Wahl der Form auch die Tücke, mit der ein etwaiges 
/erorec�en verübt wurde, zutage tritt. Es fällt sicherlich 

schwer in die Waagschale, wenn der Giftmischer eine ge-
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naue Kenntnis der Wirkungsweise des Giftes besa� und 
desha:b das Verbrechen entsprechend raffiniert anlegte, als 
wenn ein Laie denselben Versuch auf ziemlich tölpelhafte 
Weise unternehmen würde. Es ist schlie�lich und endlich 
auch wichtig, auf welche Art und Weise das Gift in den 
menschlichen Organismus gelangte. Die Wege, durch welche 
Gift in den Körper eindringen kann, sind folgende: 

1. Die Schleimhäute des Verdauungs'kanales durch den 
Mund (die häufigste Art der Vergiftung). 

2. Die Schleimhäute der Atmungsorgane (was indessen 
nur schwer der Natur der Sache wegen zu verbrecherischen 
Zwec'ken benütz! werden kann). 

3. Durch die Schleimhäute der Geschlechtsorgane (wohi 
der seltenste Weg). 

4. Durch das kreisende Blut, indem das Gift in di�Blutbahn injiziert wird. 
5. Durch die äu�ere Haut,· jedoch nur meistens in dem 

Fa·lle möglich, wenn diese abgeschürft ist. 

Einteilung der Gif-le und allgemeine Symptome bei 
Vergiftungen. 

bie Gifte 'können verschieden eingeteilt werden. Für 
den Laien am fa�lichsten wird es sein, wenn dieselben 
erstens nach ihrem Vorkommen und zweitens nach ihreir 
Wirkungsweise klassifiziert werden. Nach dem Vorkommen 
in der Natur unterscheidet man mineralische Pflanzen- und 
Tiergifte. Nach der Wirkung un!e,rscheidet man scharfe oder 
reizende, narkotischP. oder betäubende, narkotisch scharfe 
und septische (allgemeinen Verfall der Kräfte bewirkende) 
Gifte. 

. Die mine�alischen sind fast durchgehends scharfe Gifte. 
D,e Pflanzengifte zum Teil scharfe, zum Teil narkotische und 
zum Teil narkotisch-scharfe. Die Tiergifte entweder nar
k_o!1sch-scharfe oder septische. Das charakteristische Bild 
fur den Laien stellt sich folgend dar: 

a) R e  i z e n d e  u n d s c h a r f e G i f t e: Sie bewirken 
Entzündungen, greifen das Nervensystem, die Atmungs
organe und _den Blufkreislauf an. Die allgemeinen typischen

.111(1
\ 

Symptome sind: Brennen und Zusammenschnüren des Mun-� 
des, der Zunge, des Magens und der Gedärme. Heftige ,,,, 
S_chmerzen im Magen, im Darmkanal und in der Speise
rohre, besor:_dere Druc'kempfindlichkeit de-r Magengegend. 
Aufsto�en,_ Übelkeiten, schmerzhaftes, hartnäckiges, mit
unter blutiges Erbrechen bei Erstickungsanfällen, 'blutige 
Entleerungen, bei schneidenden oft ruhrähnlichen Unter
l�ib�schmerzen, kleiner, kaum wahrnehmbarer Puls. Be
h1,nde�e, beschleunigte Atmung, wobei das Antlitz bleich 
und �1ngefallen aussieht, die Augen tief eingesunken, von 
blauli_ch-sc_hwarzen Rändern umgeben. Eiseskälte im Gefühl, 
zuw_eden Jedoch Hitze und unlöschbarer Durst. Plötzl1,che 
Veranderung der Gesichtszüge, Verlust des Sehvermögens, 
manchmal sardonisches Lachen, furchtbare Krämpfe und 
Verdrehung der Gliedma�en, Abnahme der Geisteskräff!e 
und der Sprache. Der Kran'ke •ist schwach und unfähig sich 
zu bewegen, di,e Zunge ist an den Rändern rof, !rocken, 
gesprungen und an der Oberfläche braun. Der Tod trit't 
unter leichten Zuckungen ein. 

b) N a r ik o! i s c h e  o d e r  b e t ä u b e n d e G i f t e : 
Sie bewirken mehr oder weniger heftige Störungen des 
Nervensystems. Die allgemeinen Symptome sind folgende: 
Blutandrang zum l<,opfe, Benommenheit wie rauschartige 
Urnnebel�ng, Schwindel, Betäubung, Schlafsucht, Doppel
se_hen, L1_chterscheinungen vor den Augen oder Blindheit 
mit Erweiterung der Pupille bei Unempfindlichkeit gegen 
Lichtreiz. Gehörtäuschungen oder Schwerhörigkeit und 

1nanchrnal Lähmung des Gefühlssinnes, Delirien, zuweilen 
Tobsucht, manchmal mit heiterem Charakter, blöder Ge
sichtsausdruc'k. Das Antlitz gerötet, zuweilen auch bla� 
und e ingefallen. Die Augen treten aus den Höhlen hervor. 
Die Pupille ist erweitert oder verengt. Die Pulsadern an den 
Schläfen und am Hals schlagen heftig. Der Atem ist . ver
langsam! und ·oft schnarchend. Krämpfe, zuckende Bewe
gungen der Gesichtsmuskeln, Verdrehen der Augen, allge
meine Körperschwäche mit Lähmung der Gliedma�en, ins
besonde�e der unteren und des Mastdarmes, s!arrkrampf
ähnliche Zustände, ,Sehnenhüpfen, Steifheit der Nacken
muskula!ur, Kinnbackenkrampf, Zusammenziehen der Rücken
muskeln. Ein Erbrechen ist bei diesen Giften eine seltene 
Erscheinung. Durchfall tritt nie ein, gegen Brechmittel ist 

der Magen unempfindlich. Der Tod, bedingt durch Läh
mung des Nervensystems, erfolgt unter allgemeinen Zuk
kungen oder Schlagflu�. 

c) _N a r 'k o t i s c h - s c h a r f e G i f t e: H'ier zeigen s _ich 
oft beide Bilder wie vorhin beschrieben, manchmal das eine 

heftiger, das andere minder, manchmal auch nur eines, je 
nach Umständen. 

d) S e p t i s c h ,e G i f t e : Mit diesem Namen hat m3n 
diejenigen bezeichnet, welche allgemeinen Verfall det 
Kräfte, Schwäche und Auflösung der Säfte sowie Ohnmacht 

verursachen, ohne im allgemeinen die intelfek!uellen Fähig
keiten zu trüben. Septisch kann jedes _Gift wirken, das dem 

menschlichen Körper nach und nach beigebracht wird. 
_ · Es würde zu weit führen, hier alle Stoffe die giftig 

Awirken, anzuführen. Die überwiegende Menge der giftigen 
'l!ll!!J' Präparate ist ja_ auch dem L�_ien weder ��ka�nt no�h. zu

gänglich. Es wird daher genugen, nur d1e1enigen <;pfhgen 
Stoffe anzuführen, die entweder im Handel oder m der 
Natur oder von Tieren und Mineralien vorkommen und 
daher von jedermann leicht erworben we-rden können, Diese 
Stoffe, insbesondere aber die Pflanzengifte und ihre Wir
kung zu kennen, ist für den Gendarmen von hohem Werte. 
Zu diesen gehören: 

Der P h  o s p h o r: In kleinen Gaben reizt er die Ver
dauungsorgane, das Nervensystem und die Zeugungsorg3ne. 
In gro�en Gaben führt er <:Jen Tod d�rch Entzündu�g des 
Darmkanales und der Gedarme herbe1. G e g e n m I t ! e 1: 
Eiwei�hältige Getränke, Milch oder etwas Magnesia können 
vor Erscheinen des Arztes verabreicht werden. Zu verbre
cherischen Anschlägen eignet sich Phosphor weniger, weil 
sein ekelhafter Geschmack und Geruch ihn hierzu nur 
schwer benützbar erscheinen lassen. 

Das Jo d erz-eugt Erbrechen und Durchfall, Herzklopfen, 
konvulsivische Bewegungen und bei Frauen Blutungen au_s 
den Geschlechtsteilen. G e g e n m i t t e 1: Laues W,�sser mit 

Eiwei�. aufgekochtes Stärkemehl, Klistieren von Starkemehl. 

G i f t i g e S ä u r e n: Schwefelsäure, Salzsäure, Es_sig
säure. Sie erzeugen Entzündungen des Mundes, des Schling
kanales, des Magens und der Gedärme. Bei Vergiftung 

Adurch Salpetersäure wird heftige Entzündung des Ver
'""""" dauungsapparates verursacht. Chara'kteris!isches Merkmal: 

Die innere Fläche des· Mundes und Rachens ist matt wei�. 
die Zunge orange und die Zähne gelb gefärbt. Gegenmitt�I 
bei allen Vergiftungen -durch mineralische Säuren: M3gnes1a 
und Seifenlösung, auch sehr viel Wasser ist gutes Gegen
mittel. 

Das A r s  e n und seine chemischen Verbindungen (im 
Handel als weif3es, geruchloses und fast völlig geschmack
loses Pulver). Es ist ein scharfes Gift. Seine Symptome· sind 
nebst den bei den Reizgiften im allgemeinen angedeuteten 
folgende: Speichelflu�, unregelmä�iger Herzschlag, roter 
Urin, Lähmung der Fü�e und Wadenkrämpfe. G e g e n
m i t t e 1: Milch, schleimige Getränke, wie Haferschleim, 
Zuckerwasser, Kalbs- oder Hühnersuppe oder Wasser mit 
Eiwei�. 

Kupferverbindungen wie K u  p f e r o x y d, G r ü n s p a n, 
Ku p f e r v i t r i  o I erzeugen ebenfalls heftige Entzündungen 
der Verdauungsorgane, begleitet von Kopfweh, Schwindel, 
Zuckungen. G e g e n m i t t e 1: Zucker oder Eiwei� sofort 
gereicht. 

Die grö�te Verbreitung erreichen die organischen Gifte 
im Pflanzenreich. Es sind allein in Mitteleuropa fast 
50 Arten von Giftpflanzen und acht giftige Pilzarten be
kannt, deren genaue Kenntnis jedem Gendarmen nicht 

genug empfohlen werden kann. Die Bevölkerung· sündigt 
auf diesem Geb iet durch Aberglauben und Ku.rpfuscher,ei 
mitunter in unglaublicher Weise. (Fortsetzung folgt) 

u4udzciRJi 
JIMeiiy� 

BRAUCHT DIE RICHTIGE PFLEGE 

MIT 

1 N BESTER QUALITÄT 

1 Päckchen= 1 Liter 

50 Groschen 
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Von Prov. Patrouillenleiter RUDOLF KOLBA, Frequentant der Gendarmerieschule Rust. 

Inmitten des bekanntesten Weinbaugebietes unserer 
Heimat, umrankt' von -edl·en Reben, liegt das malerische 
Städtchen Rust. Eine langjährige und interessante Ent
stehungsgeschichte liegt ihm zugrunde. Die Siedlung, welche 
erst im Jahre 1317 urkundlich aufscheint, wu1rde unter 
Kaiser Leooold 1. im Jahre 1681 zur F,reistadt erhoben. 
Äu�erst rei�voll "ist die Lage dieser kleinen Stadt unweii 
des Neusiedler Sees. 

Der Neusi,edl·er See, im Volksrr.und als das „Meer der 
Wiener" bezeichnet, ist ein 36 'km langer und 6 bis 13 km 
breiter ausgesprochener Steppensee. Er ist von einem 
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lehre, und Schüler der Gendarmerieschule Rust 

Rekonstruktion eines� Verkehrsunfalles 

Talortbeschreibu ng 

- - -
l 

1 bis 4 km breiten Schilfgürtel umgeben und dieser mächtige 
Rohrbestand ist für die Bewohner der Seegegend von wirl
schafHich gröf3ier Bedeutung. Während des Sommers bietet 
der ungeheure Rohrwald dem mannigfaltigsten Gefieder 
eine ideale Brutstätte. Das ausgedehnte Rohrdickicht wird 
von einer Vogelwelt bevölkert, wie sie in Mitteleuropa 
sonst wohl nirgends anzutreffen ist. In diesem übermanns
hohen Rdhrdi·ckicht sind die seltensten Vogelarten, wie 
Störche, Moorschnepfen, Bekassinen, dünnbe'nige Regen
pfeiffer, Avosett-Säbelschnabel und andere mehr festzu-
stellen. ' 

Spurenabform�en 

Spurenlehre 

1-· .... , f 
L.:!.:-J 

◄ 
J 

Lehrsaal der Gendarmerieschule Rust. Aufme,ksam folgen die Schüfe, den Au,führun en des_ Vortragenden 9 

GcnOar1nericbca1ntc 

l\chtu11g ! 

Sendet 

(Bilde,,_ 
an die Rundschau ein 

Wählt Motive aus der Viel

falt des Gendarmerieberufes. 

Berichtet bildlich über den 

Wiederaufbau der Gendar

merie. 

Kameraden aus allen Bun

desländern b e t e  i I i g t euch 

recht zahlreich ·an den Ein-

sendungen. 

Die Verwaltung ersucht Sie, 

den Bildern auch einen kur

zen Text beizuschließen. 

Die Bilder werden nach Ver

öffentlichung honoriert. 

Besonders gute Aufnahmen. 

erhalten Sonderprämien. 

Achtung! 

6 cnOarn1cricb can1tc 

Die klimatischen Verhältnisse sind um das Gebi,et des 
Neusi-edler Sees ebenfalls äu�erst günstig, und zwar einer
seits durch das gegen Osten sanft abfallende Hügelgelände, 
anderseits durch das im Nordosten schützend vorgelagerte 
Leithagebirge. Diesem _ Umstand verdankt dies-es Gebiet 
auch ;seine berühmten Spitzenweine, durch welche beson
ders die Freistadt Rust Weltruf erlangt hat. 

Und hier, auf einem von Gott begnadeten und selten 
schönen Fleckchen unseres Vaterlandes befindet sich die 
Gendarmeri•eschule des jüngsten Bundeslandes. -

Am Südausgang dieser kleinen Stadt, in zwei herrlichen 
Steinbauten mit allen dazu erforderlichen Räumlichkeiten 
und Unterkünft.en geni-e�en die jungen Beamten auf die 
Dauer von drei Monaten die für ihre weitere Laufbahn. 
b e d e u t u n g s v o 1 1 e e r s t e t h e o r e t i s c h e A u s
b i I d u n  g. Aus allen Teilen des Burgenlandes werden sie 
herangezogen. Manch einem dieser jungen Beamten fällt 
es anfänglich nicht l,eicht, sich all das anzueig,nen, was von 
einem vollkommenen Gendarmen verlangt wird. Aber Mut 
und Zähi.gkeit ist der Leitsatz all dieser Gendarmerie
schüler und manch ei-ne, anfänglich schier unüberwindbare 
Hürde, wi.rd dann dennoch genommen zur Freude der 
Lehrer und zum Wohle des Einzelnen. 

Mit klaren, nüchternen und sachlichen Worten werden 
die Gesetze und Vorschriften, welche für den ve•rantwor
lungsvollen Dienst unbedingt erforderlich sind, ml,'.iuterl und 
behandelt. Eine besondere Ausbildung wird den Beamten 
im Ausforschungsdienst zut,e·il. Hier we•rden die jungen und 
angehenden Beamten i,n Form von praktischen Ubung·en mit 
all-em vertraut gemacht, was von deor Siche•rung der �pur-en 
bis zur Überführung eines Täters von Belang ist. Weit Jmd 
un-ifangreich ist diese Materie, aber äu�erst i·nt-eressant und 
für die Beamten v-on allergrö�ter Wichtigkeit. 

Das Leben während dieser Ausbildungszeit gestaltet sich 
für di-e Beamten äu�e·rst abwechselnd und interessant. Jeder 
ist· bestrebt, sich in dieser kurzen Zeit soviel als mögli!Ch 
anzueignen, um nach Schulschlu� seine ganze Kraft sowie 
seine Fachkenntnisse in den Dienst des Staates zu stellen. 

Die Genda,mericbeamten werden in der Füh:ung des Diensthundes geschult 
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WILDERERDRAMA IM n OCHGEBIRGE 

Von Gend.-Revierinspeklot JOSEF HAGN, Badgastein, Salzburg 

Wer hat nicht schon Erzählungen und Romane, vom 
Kampf zwischen Jägern und Wilderern handelnd, gelesen 
und dabei· die Phantasie des Dichters bewundert, der, die 
Tragödie von Kapitel zu Kapitel steigernd, dramatisch als 
Er.deffekt den Zusammenstd,f; der sich seit Urzeit im 
schroffen Gegensatz gegenüberstehenden, bergverbundenen 
Menschen schildert. Aber alle dichterische Phantasie ver
blaf;t oft vor der rauhen Wirklichkeit. 

Der Mentalität der Gebirgsbewohner und ihrer durch 
nichts zu erschütternden Ansicht über das Eigentumsrecht 
auf das ·in freier Wildbahn lebende Getier ist es zuzu
schreföen, daf; leider nur allzuoft dem Wilderer eine Glo
riole verliehen wird, ,obwohl er nach gesunden Rechts
begr,iffen zumeist nichts anderes ist, als ein gemeiner Dieb, 
der sich, in die Enge getrieben, nicht scheut, die Waffen 
gegen den seine harte Pflicht tuenden Jäger zu kehren und 
zum gemeinen Mörder zu werden. 

Doch lassen wir die Tatsachen selbst sprechen . . .  
, .. Das Gasteinertal, ein gesegneter Fleck Erde unserer 

scnonen Heimat, · ein Gesundbrunnen für Viele, ist einge
rahmt von wuchtigen Bergen. Eifriger Hege und Pflege ist 
es zu danken, daf; di•ese Berge nicht tot, sondern von einem 
gesunden Wildstand, vor allem an Gemsen, belebt sind. 

.�i·n. Julitag bricht an. Der nächtliche Bergfrieden weicht 
allniahlich dem Morgengrauen. Noch schläft der Hütten
kogel und sein f\lachbar, der Graukogel, die beiden Wächter 
im Osten Badgasteins, und Nebelschwaden ziehen um ihre 
Spitzen. Es . ist kurz nach 5 Uhr, da rumpelt es in der Hütte 
auf der Re1cheben-Alm. Leo, der Jäger, steht auf, um sich 
den. Morgentrunk zu bereHen, und sich für den Rev•iergang 
�rtigzumachen. Es ist ke.in leichtes Leben, das der einsame 

ann da oben führt. In letzter ·zeit mehren sich die Fälle, 
dafs vere+1:_zelt im Revier Schüsse fallen, und gefundener 
Aufbruch laf;t keinen Zweifel darüber, daf; Lumpen hier ihr 
Unwesen treiben. Bisher war es nicht möglich, das Gelichter 
zu stellen. 

. Um 6 �hr geht der Jäger von der Hütte weg und tra
vers.iert unterhalb des Hüttenkogels durch den tschon 
kchutteren Baumbestand gegen das Plattenkar hinein. Wer 

an� es„ ahnen, daf; kurz vorher fast den g/e,i,chen Weg 
bwei, Manner gegangen waren, die, auch mit Gewehre:1 

d 
ewaHi:iet, alle Ursache haben, e.j.n Zusammentreffen rnIt 
em Jager zu vermeiden. Da . .. ! Noch hat der Jäger nicht 

das Plattenkar erreicht, als zwei Schüsse fallen. ,,Lumpen 
v,erd · . .  !", brummt Leo vor skh hin und setrl beschleu
nigt, aber mit doppelter Vorsicht, seinen Weg fort. Im
Pl�ltenkar angelangt, fallen j etzt Schüsse auf dem vom 
Huttenkogel herunter führenden Grat, dem Tannwandrieqel. 
Die Sicht ist noch ungünstig, NebeHetzen reif;en hÖch, 
manchmal wi·rd ein Te'il des Grates sichtbar. Wieder fpllen 
Schüsse. Die l\,erle müssen eine förmliche Treibjagd ab
halten. Sie können nur' auf dem Tannwandkopf sein. 

Mit dem Glas bewaffnet, etwa in 300 m Entfernung 
vorr. Tannwandkopf bei ,einem Baum in Deckung liegend, 
beobachtet Leo aufmerksam die Gegend. Da kommt schor. 
e•iner am Grat zum Vorschein. Silhouettenhaft sticht seine 
Figur gegen den Himmel. Deutlich. ist das Gewehr zu 
sehen, das ,er •in der rechten Hand trägt. ,,Halt! Ihr Lumpen! 
Warum schi,ef;t ihr auf Geif;en und Kihe ?" schreit L.eo dem 
Mann zu. Schon hat der das Gewehr im Anschlag. Ein Schuf; 
bri·cht und zischend fährt das GeschO!f, dem Jäger durch 
Rock„ und Hemdärmel. Er erwidert das Feuer und kann 
auch deutlich ,erkennen, daf; der Wilderer getroffan wurde. 
Der Wilderer flüchtet offenbar. Totenstill ist es dann. Der 
Jäger bleibt in Deckung liegen und beobachtet wei_ter. 
Nah7zu e+ne Stunde lang rührt sich nichts mehr, d�nn sieht 
er einen Mann - es ist ein anderer als der vorhin Ange� 
sc.hossene - gebückt über den Tannwandkopf sich davoi:i
schlei·chen. Den Tatort anzugehen wäre Verme5.senh71t, 
denn <Ji,eser ist nu� frei ausgesetzt zu erreichen. überdies 
steigen auch noch Talnebel hoch, die jede Sicht n�hmen. 
Also entschli,ef;t sich der Jäger dazu, schleunigst ins Tal 
zu laufen und di·e Anzeige zu machen. . 

Gegen 10 Uhr 30 erscheint der Jäger am Gendarmerie
posten, um Hilfe zu holen. Gemeinsam mit vier Gendarmen 
geht es wieder hinauf in die Berge. Gegen 14 Uhr 30 
wird der Tatort erreicht. Weit und breit ist jedoch von den 
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Wilderern nichts mehr zu sehen. Doch halt! Hier stand der 
Wilderer, der den Schuf; erhielt, •und h ier sind Fuf;- und 
Blutspuren zu sehen. Und da, etwa vi,er Me:ter entfernt, 
liegt' hinter einem Felsb,ocken ein öslerr. Armees!utzen 
Muster 98. Er ist für seinen Verwendungszweck zu einem 
Abschrauber umgearbeitet. Vorerst wird der Tatort und 
se•i•ne nähere Umgebung photographiert. Dann beginnt die 
Verfolgung. Nach dem fest.gestelltei:i, slar�en Blutver�usl ist 
ni,cht anzunehmen, daf; sich der ,eine Wilderer in :>1cher
he,it gebracht hat. Die Blutspuren werden zwar weniger und 
is bedarf grof'5er Aufmerksamkeit, um sie ni�ht zu verlieren, 

-'lber sie y..,eisen trotzdem einen ungefahren • Weg. In 

grö'f;eren Abständen sind einzelne Tropf�n zu finden, die 
Verrrutung, dar; der Verletzte durch seinen . Kumpc111 ge
tragen wurde, ist nicht von der Han_d zu„ we·1sen . und be
stätigt sich auch nachher. Die Spur fuhrt uber felsiges Ge
biet um den Tannwar.dkopf herum, auf weichem Grund 

finden sich tiefe Fuf;eindrücke, die auf Belastung schlie�en 

lassen. Nun zieht die Spur ein Stü?k Qegen den Hutten-

k 1 • ·eh nach etwa 100 m in einem Gemswechsel 
oge z
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Person des Toten kGi,ne we1 e me. r. � 1s er 23 Jahre 
alte Malergehilfe Heinrich 0. aus _ Bockstein . 

E' V rband am linken Fuf; 1st stark durchblutet. Aber 
was i�� d!nn das? An der rech)en Schläfe zeigt sich ein
E' h f; Deutliche Merkmale eines Nahschusses sind er-
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d. ie is gesichert. 
• Das Gutachten de_s eric ssac .vers an 1gen stellt fest, 

d f; us der Pistole geschoss�n wurde und daf; das bei der 
�bd�ktion im Schädel _des Toten gefundene .Geschof; ml/1) 

f; Wahrscheinlichkeit aus der gefundenen Pistole stamm ·
K,1·� ,d�r Sicherung der Spuren durch Lichtbild und Skizze:
mit der Aufnahme d_as Tatortes und der vorgefundenen Um
-stände ist die Arbe
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der Rückweg ins Ta wir ange re en. 

I nzwischen hat sich im Tal folgendes zugetragen: 

Gegen 12 Uhr erscheint bei der. Familie 0. in Böckstein 

mit allen Zeichen der Erreg�ng ein Mann Lind berichtet 
den Eltern und der ebenfalls in �e; Wohnung �nwesenden 
S h t des o dar. dem He1n1 etwas passiert sei E c wes er ·• ') f 

.. . · r 
liege oben am Tannwandkop , man moge seine Bergung 
veranlassen. d O .. . 

Anna M., die Schwest�r es :' ve�stand1gl nun die 
Rettunqsabteilung Badg�slein, doch_ ist _diese, vom Posten 
schon -früher •in Ken�tnis gesetzt, 1m Bilde und gibt dem 
Posten hiervon Nachricht. 

Eines ist sofort klar. Die Famili� 0. woh�t in Böckstein 
in einer Wohnung, der_en . Lage n1.cht so einfach zu be
schreiben ist, als . daf; sI.e 1rge_�d ein Ortsfremder sogleich 
finde� könnte: Eine weitere überl�gung geht dahin, daf; 
Heinrich O. nicht „zum erste�mal_ wildern w�r, sondern sein 
Unwesen schon langere Zeil trieb, _und sich• als Kumpan 
sicherlich nur einen guten Fre�nd mitgenommen hatte. Die 
Familie O. muf3ie also unbedingt den Mann, der ihr die 
Hiobsbotschaft brachte, kennen oder zumindest wissen, wer 
in Begleitung des Sohnes gewesen war. 

Wie sich nachher herausstellte, war der zweite Täter 
der 25 _Jahre alte E-Werksarbeiter Josef T. aus Badgaslein, 
ein guter Bekannter der Familie 0. Die Angehörigen dieser 
Familie leugneten jedoch zwei Tage hindurch, den Mann 
gekannt zu haben und erst dann, als sie keinen A�sweg 
mehr sahen, bewogen sie den T., sich am Gendarmerieposlen 
zu stellen. 

Durch die Vernehmung des T. änderte sich nichts an 

der Schilderung des Herganges der Tat. T. hatte seinen 
Genossen in verwundetem .Zustand gefunden. Er war durch 
zwei Schüsse darauf aufmerksam geworden, das sich hinter 
dem Tannwandkopf - er jagte auf der anderen Seite -
etwas abgespielt hatte. 0. erzählte ihm noch, da:f; er von 
unten von einem Mann angeschossen worden seii. Er (T.) 
habe den Verletzten aufgehoben und versuch'!, ihn weg
rnschaffen. Da 0. über starke Schmerzen klagte, habe er 

ihn schlief;lich zu einem Latschenstrauch hingebettet und 
sei dann nach Hause geeilt, um Hilfe zu holen. Zur Zeit, 
als er den 0. verlassen habe., wäre dieser noch am Leben 
gewesen. Er habe vorher bei 0. die Pistole ni•cht gesehen, 
jedoch gewuf;t, daf; 0. auf seinen Wilderergängen stets 
eine Pistole mithatte und sich auch geäu�ert habe, daf; 
er lebend keinem Jäger in die Hände fallen würde. 

Ein Gegenbeweis für die Angaben des T. ist wohl nicht 
leicht zu erbringen. Anderseits ist die Frage bis heule un
geklärt, wer dem Toten die gesich8irh Pistole in die Tasche 
steckte, denn da� er dies selbst tat, ist nicht glaubhafft. 

Bei der im April 1949 stattgefundenen Verhandlung 
vor dem S·chöffengericht wurde T. zu zwei Jahren schweren 

Kerker, die Familie 0. wegen Vorschubleistung mit je dreii 
Monaten Arrest bestraft. 

rQaulu cltujklii1<-W1JJ emeJ JflßV-deJ
Von Gendarm FERDINAND UNTERBUCHBERGER und Gendarm KARL RANFTL, Gendarmerieposlenkomniando Gmunden, Q .. tJ. 

Am 22. /1.ugust 1949 wurde der 44jährige Landwirt Karl 
G., vulgo M., in G. Nr. 31, Gemeinde G. bei Gmunden 
whg., zirka 200 Meier in nordöstlicher Richtung von seinem 
Anwesen entfernt, an einem Waldrand liegend, ermordet 
aufgefunden. 

t& Durch die Beamten des Gendarmeriepostenkomm3ndos 
�munden, welche von den Angehörigen des Ermordeten 

verständiql worden waren, konnte im Zuge der Erhebungen 

festgesteilt werden, daf; Karl G., welcher mit seiner 
,um 4 Jahre jüngeren Gattin Theresia G. in keiner harmoni
schen Ehe gelebt, am Abend des 21. August 1949, um zirka 
18 Uhr, sein Anwesen verlassen hatte, um sich für den 
kommenden Tag bei seiner in der Nachbarschaft verheirateten 
Schwester einen Mäher zu dingen. Die dort geführten Er
hebungen ergaben, da� er noch am gleichen Abend, und 
zwar gegen 22 Uhr, das Anwesen seiner Schwester verlassen 
und sich auf den Heimweg begeben hatte, wobei er einen 
in der Nähe des Tatortes vorbeiführenden Fuf;steig benützen 
muf;te. Neben diesem Fuf;steig war das Gras in einer Länge 
von 82 Meter und einer Breite von 2 Meter stark niede'
getreten, an welcher Stelle auch der Hut, die Tabakdose, 
das Feuerzeug, die Brieftasche und ein Messer des Er
mordeten aufgefunden wurde. 

In der ßr.ieftasche befand sich ein Geldbetrag von 

2500 S, so daf; von vornherein das Motiv eines Raubroordes 
ausgeschlossen werden konnte. Da Karl . G. .b� . der 
Bevölkerung sehr ar.gesehen war, daher keinerlei , einde 
hatte. war auch in dieser Hinsicht das Motiv der Tat nicht 
zu suchen. 

Vom Umstande ausgehend, daf; nur die zwischen den 
Eheleuten G. he�rschenden ehelichen Zwistigkeiten den 

1.J:äter zu di,eser scheuf;lich�n T�t veran.la�t habe� konnt.en, 
.... urden die Erhebungen in dieser Hins1•cht we1tergefuhrt 

und hiebei die Gattin des Ermordeten, wie auch deren 
auf;ereheliche Tochter Friedericke Z. einem eingehendem 
Verhör unterzogen. 

Auch konnte bei beiden am Tatorte nach genauerer 
Beobachtung festgestellt werden, daf; sie eine auffallend ge
heuchelte Trauer an den Tag legten, demgegenüber aber 
nur am Tatorte anwesend waren, um den· Erhebungsvorgang 
genau beobachten zu können. Trotz wiederholter Einver
nahmen stellte jedoch Theresia G. wie auch Friedericke Z. 
jedwede Mitschuld am Mord entschieden in Abrede. 

Durch die inzwischen verständigte Gerichtskommission 
des Bezirksgerichtes in Gmunden wurde die Erhebungs
gruppe des Landesgendarmeriekommandos für -0.-0. in 

Linz vom Sachverhalte in Kenntnis gesetzt, welche gleich
falls mit der Gerichtskommission gegen 15 Uhr d�s gleichen 
Tages eintraf und die Erhebungen am Tatorte weiterführte. 

· I nzwischen waren die Erhebungen des Gendarmerie
postens Gmunden so weit fortgeschritten, daf; Theresia <3-. 
wegen Verdacht der Beihilfe zum Mord in Haft genommen 

werden konnte. 
Kurz vor Einlieferung in das Gerichtsgefängnis wurde 

sie jedoch neuerlich vernommen, wobei sie angab, daf; ihre 
Tochter Friedericke Z. längere Zeit hindurch mit einem 
Burschen namens „Franz" ein Liebesverhältnis hatte, dieser 
jedoch aus einer angese·henen, vermögenden Familie stamme 
und daher als Täter überhaupt nicht in Frage komme. Da 

dies jedoch von Friedericke Z. trotz wiederholter Verneh
mung verschwiegen worden war und auf;erdem im .11.nwesen 
des Ermordeten niemand von diesem Verhältnis Kenntnis 
hatte, sa·hen sich die Beamten des Gendarmeriepostens 
Gmunden veranlaf;t., die Ausforschung dieses Unbekannten 
einzuleiten. Nach weiterer Vernehmung gab Theresia G. 
auch den Namen und die Wohnadresse des angeblich Un
bekannten an, so ,da •f; dieser noch am gleichen Abend 
gegen 21 Uhr in der elterlichen Wohnung in Lungendorf, 
Gemeinde Pettenbach, mittels PKW aL1fgesucht und zum 
Alibinachweis für den kritischen Abend verhalten werden 
konnte. 

Franz P., ein 25jähriger Müllerssohn, welcher aus 
einer angesehenen und vermögenden Familie stammt und 
bei welchem es sich um den angeblich Unbekannten han
delte, bastrilt jeden Zusammenhang mit der Mordtat und 
versuchte auch, für die kritische Zeit ein glaubwürdi·ges 
Alibi zu erbringen, welches er sich ja bereits zurecht ge
legt hatte. 

Im Verein mit zwei Beamten des Gendarmeriepostens 
Pettenbach, welche im Zuge einer Patrouille am Anwesen 
des P. vorbeikamen, wurde F. P. eingehendst vernommen 
und auch zum Vorzeigen seiner, am kritischen Abend von 
ihm getragene Kleider aufgefordert. Dieser Aufforderung 
wollte er sich dadurch entziehen, indem er andere Kleider 
vorwies. Bei der daraufhin vorgenommenen Durchsuchung 
seines Kleiderkastens konnte ein brauner Anzug vorgefunden 

werden, dessen Hose am rechten Knie eine handtellergrof;e 

Blutkruste aufwies. P. erkläret hiezu, daf; es sich um Wein
flecken handeln müsse, widerrief aber in der Folge diese 
A_ngaben und sagte, da� es zwar Blut sei, dieses jedoch bei 
einer Gasthausrauferei auf seine Hose gelangte. Dies wurde 
ihm dadurch widerlegt, da er nicht nachweisen konnte, wo 
eine solche stattgefunden haben sollte. 

Das Aussichtslose seines Leugnens schlief;lich einsehend, 
gab P. an, daf; er den Landwirt K. G. am 21. August 
1 ?49, um zirka 22 Uhr, nach Vorpafyhaltung, mit den' Fäusten 
niedergeschlagen habe, da dieser jedoch auch am Boden 

liegend noch Lebenszeichen von sich gab, habe er ihn 
anschlief;end solange mit Fuf;tritten bearbeitet, bis der 
Tod e intrat. Nach dieser scheuf;lichen Tat habe er den K. G. 
vom Tatorte ·zirka 80 Meter bergan, zum ,naheliegenden 

Waldrand geschleift, in der Absicht, dadurch die Spuren 
des Verbrechens nach Möglichkeit zu vernichten. 

In der weiteren Folge legte F. P. ein umfassendes Ge
ständnis ab und gab an, daif; er mit der Stieftochter des 
Ermor,deten, F. Z., mehrere Jahre ,hindurch ein Liebesver
hältnis hatte und von dieser wiederholt der Vorschlag ge
macht worden sei, er möge ihren Stiefvater K. G., da sie 

diesen nicht leiden konnte, bei Gelegenheit aus der Welt 
schaffen. Auch die Gattin des Ermordeten, T. G. habe von 
diesem Vorhaben gewuf;t und habe sie ihm sogar einmal 
für ,die Ausführung dieser Tat das Motorrad il,,r,es Galten 
versprochen. 

Auf Grund dieser Angaben wurde auch F. Z. noch in 

der gleichen Na·cht um zirka 3 Uhr verhaftet und sowohl 
diese, wie auch F. P. und Th. G. dem Gerichte eingeliefer!, 
wo sie derzeit noch ihrer Aburteilung entgegen sehen. 
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Kra/lfal1rzeug

fJa/lpflid,ilversicherung 
Von Gendarme�iemajor KARL BURDIAN 
Gendarmerie:z:entralkommando 

So mancher Ge.ndarmerie-Kraftfahrer, dem ein Dienst
kraftfahrzeug anvertraut ist, a':ier auch viele Besitzer und 
Benütz.er von P,rivatkraftfab_rzeu;Jen, sind sich über die all
gemeinen Kraftfahrzeugversicherungsbestimmungen nicht im 
klaren. 

Wir unterscheiden: 
A) Die gesetzliche Pflichtversicherung: 
H a f t p f I i c h t v e r s i c h e r u n g (K·raftfahrgesetz 1946 

§ 3.) 
.. Für jedes zum Verkehr zugelassene Kraftfahrzeug (An

h�nger), das seinen dauernden Standort im Inland hat, mu.f:} 
eine. Kraftfahrzeug-H3ftpflichtversicherung bei einer für d:esen 
Vers1che-rungszweig in Osterreich zugelassenen Versiche
rungsanstalt bestehen. 

_von ,dieser _v_�rsicherungspflic'ht sind ausgenommen 
Kr-:iftfahrzeuge (Anhanger) des Bundes, der Länder, der Stadt W,�n, der . Ortsgeme·indeverbände (Bezirke) der Ortsgeme1-�d1?n mit mehr als 50.000 Einwohnern, des Kraftwagen?e'.n,�bes der Osterr. Bund�sbahnen, sowie der von diesen Jur1s,1schen Pers-onen unter ihrer Haftung betriebenen Unter
kehmungen, fe�_nE:r -die exterritorialen Personen, der Berufs
K°n_sulen a�swart1ger S'.aat�n �nd cJer di��E:n zuget-eilte[l 
. ::>nsulat�be-omten, soweit sie nicht osterre1ch 1sche Bundesourger sind. 

h 
Wem, <;1uch dieses Geset� hier eine Ausnahme vorsieht, 

D° at •es d+e Gendar_merieverwaltung vorgezogen, für jedes 
1. 

1hnstkAftfalrrzeug eine Haftpflichtversicherung im gesetz,,c, ed R
usma� abzuschlie�en, um den zahlreich vorkommen en egre�ansprüchen vorzubeugen. 

�\ �a �k o v e  r s Ic h e r  u ,n g (Vollkasko). 
r u n g. 

,. e 1 1 k a s k o oder F a h r z e u g t e i I v e •r s i c h e-
D) U n f a 11 v e r s i c h  e r  u ,n g E) G e p ä c k v-e r s·i c h e r u n·g Zu A): 

s 
, .. �-ie gesetzliche Haftpflichtversicherung umfa�t die E-nt

/h
na :gungsansprüche, wenn durch den Gebrauch des Krafta rzeuges 

6
) �=r�onen verletz'. oder getötet werden, ) 

h 
chen beschad1gt oder zerstört werden oder abanden kommen c) rei:;t Vermögen

1

sschäden herbeigeführt werden, die we er mit ,einem Personen- noch mit einem Sach
O 6�haden mittelbar od�r unmfüelbar zusammenhängen. 
J d '\�e_n h e1t e n  1m V-e r s i c h e,r u n g s f a l l: 

z ü j. eh er�icherungsfall ist dem Versicherer u n v e r-
1 , g

h 
I c , spatestens innerhalb einer Woche s c h r i f t-1 c a . ' 

rungs hzuzeig-e_n. Bei Haftpflichtschäden ist der Versiche-
t. 

ne mer n Ic h t b e r  e clh t ·i g t ohne vorheri1ge. Zu-s immung des V ··h -T -,1 
ers 1c erers einen Anspruch ganz oder zum e, �nzuerkennen oder zu befr.iedi·gen. 

d' G unserem Falle i·st der V e •r s -i c h  e r  u n g s n e h m e  r 
. ,e . _ endarme-r,i,eve-rwaltung, und der V e r s il c h e r e r  die Jeweilige Verskherungsanstalt. 
od 

W
5n;; d

durch ei•n Gendarmeriekraftfahrzeug ei:n Unfall 
G 

er c a . en_ verursacht wurde, 'hat die entsprechende en?armened1enststelle sofort eine schriftliche Schadensanz':
�e samt Skizze der betreffenden Versi'cherungsanstalt 

Ru u ermitteln. Letztere sch3ltet sich -dann sofort mi1t ihrem 
d

echtsv,er�reter zugunsten der Gendarmeri•everwaltung in · as Verfahren ein. 

Gendarmeriekraftfahrer dürfen daher niemals eigen
mächtige Schadensgutmachungen mit dem Geschädigten 
eingehen. 

Zu den Punkten B, C, D und E: 
Diese Art von Versicherungen sind keine gesetzlichen 

Pflichtversicherungen und kommen da'her bei Gendarmerie
krattfahrzeugen nicht in Betracht, sollen aber zur allgemeinen 
Orientierung hier ganz kurz erläutert werden: 

K a s k o v e r s i c h e r u n g  (Vollkasko) umfa�t die Be
schädigung, die Zerstörung und den Verlust des Fahrzeuges 
und seiner unter Yerschlu� verwahrten oder an ihm be
festigt-en Teile 

a) durch Unfall; Brems-, Betriebs- und re,ine Bruch
schäden sind keine Unfallschäden; 

b) durch mut- oder böswillige Handlungen bet-ri:ebs-
fremder Personen; 

c) durch Brand oder Explosion; 
d) durc 'h Entwendung, insbesondere Diebstahl. 
E r s a t z l e i s t u n g: 
Di·e Versicherung ersetzt einen Schaden in diesem Falle 

-bis zur Höhe des gemeinen Wertes des Fahrzeuges oder 
seiner Teile am Tage des Sc'hadens (Zei:twert). 

T e  i 1 ·k a s k o oder F a  h r z e u g t e i I v e r s i c h e r u n g 
erstreckt sich nur auf Brand, Entwendung und Beschädigung 
im Gefolge von Entwendung. 

U n f a 1 1 v e r  s ·i c h e r u n g. 
Bei der Insassenversicherung ist jeder berechtigte In

sasse des im Vertrag bezeichneten Fahrzeuges unter Aus
schlu� von angestellten Kraftfahrern mit dem der Anzahl der 
Versicherten entsprechenden Teilbetrag d�r ver_s1cherten 

Summe gedeckt, sofern nichts ander�s ve�e1nbart 1st. •1 
Di1e Berufsfahrerversicherung bezieht sich -entweder � 
a) auf ,den jeweiligen Lenker des im Vertrag bezeich-

neten Fahrzeuges oder . 
b) unnabhängig von einem bes,timmten Fa�rzeug auf 

namentlich bezeichnete Kraftfahrer und Beifahrer oder 
c) unabhängig von einem bestimr:nten F�hrzeug . und 

ohne Namensnennung auf sämtliche beim Versiche
rungsnehmer angestellten Kraftfahrer oder Beifahrer. 

E r s a t z l-e i s t u n g: 
Die Leistung des Versichere-rs (Versicheru_ngsanslalt) 

richtet sich nach den Versicherungssummen, die 1m Vertrag 
a) für den Fall vorübergehender Unfallfolgen, 
b) für den Fall dauernder Unfallfolgen, 
c) für den Fall des _Todes_ 

verei-nbart sind und bei vorubergehenden oder dauernden 
Unfallfolgen nach dem Grad der Arbeitsbehinderung. 

Gepäc k s v e r s  i c h  e r  u n g ist nur fallweise auf An-
trag möglich. . . , . 

Aus dem v.orher Gesagten 1st nun zu ersehen, da� die 
Gendarrneri ·everwaltung ihre Dienstkraftfahrzeuge nur gegen 
Haftpflicht versichert hat und keinerlei w�iteren zusätz
lichen Versicherungen, wie Kasko, Unfall usw: eingegangen 1st. 

Das zu wissen, ist für den Gendarmeriekraftfahrer sehr 
wichtig. Damit s-oll„ aber nicht gesagt w_erden, da� ?ie· Ver
sicherungen nur fur fremde:n. Schaden_ hafte�. Es grbt Aus
nahmen, wo auch di·� Vers1che-rung fur Schaden an Perso:Jlf} 
und Eigentum, die ohne fremde.s Verschulden an Gendar. 
meri•ekraflfahrzeugen eintreten konnen, oder eigene Insassen 

verletzt werden oder gar getötet - zum Bei·spiel bei einem 
Unfall infolge Versag�m de_r. Bremse, Glatteis usw. In 
solchen Fällen haftet die Versicherung nur. dann, wenn den 
Fahrer ein Ve,rschulden trifft. 

Trifft den Fahrer kein Verschulden, dann kann die Hafl
pflkhtversicherung ni_c'ht in Anspru�h genomm�n werden_ 
sondern nur eine •re111e Unfallvers,1cherung (die aber nicht 
besteht) dann muly der Fahrer noch immer rechnen, daly er 
nach -d�m allgern. Bürgerl. Gesetzbuch zur Schadensgut-
machung verhalten werden kann. . 

Der Zweck dieses Artikels soll Ja nur sein, die Auf
klärung des Gendarmeriekraftfahrers hinsichtlich der gesetz
lichen Haflpfli-chtversicherung und ihrer Auswirkungen. 

WIE WERDE ICH KRAFTFAHRER? 
Von Gend.-Bezirksinspeklor RAIMUND REICHENPFADER, Kommandant der techn. Abteilung des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland 

Man nehme das Lei·chte, als wäre es s-chwer, und das 
Schwere, als wäre es leicht: jenes, damit das Selbstver
tr_auen uns nicht sorglo:;, dieses, damit die Zaghafti.gkeit uns 
nicht mutlos mache. Flei� und Anstrengung machen das Un-
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mögliche möglich. über gro�e Vorhaben soll man nicht 
grübeln, damit der Anblick der Schwierigkeit nicht unsere 
Tatkraft lähme. 

Diese köstlichen Worte aus ,dem 16. Jahrhundert, der 

„Handorakel zur Kunst der Weltklugheit" entnommen, seien 
1/yegw_�iser zur Fahrt in unsere Zeil „der Motorisierung". 
Sie glanzeri wie neu und erscheinen zeitgemälyer denn je. 
· Wie viele Kollegen sprechen nicht und wollen doch in 

ihrer Zielstrebigkeit einmal selbst ein Motorrad oder einen 
Wagen steuern. Die Zeil ruft, gar schnell ist sie vorbei. 
Täglich hat der Gendarm mit K•�aftfa'hrzeugen zu tun. Wie
viel leichter wird die Aufgabe, ist man Kraftfahrer. Die 
Mühe, der Arger, der Kummer und alle Aufwendungen 
werden reichlich belohnt, wenn die Wendigkeit des Geistes 
triumphiert. Sport ist zudem verbindend. Die Arbeit soll 
hernach zur Fr. eude werden. Der Gendarm von einiger Ent
schlossenheit sagt sich: Flüssigkeiten verderben wenig-er, so
lange si-e flie�en, als wenn sie stocken! 

Drei�ig oder mehr Kilometer in dezentrale Gegenden 
verschlagen, kein eigenes Kraftfahrzeug, keine Fahrschule, 
keine Hinweise, kein Ansporn, wahrlich ist es nicht leicht. 
Plakate hängen im Ort, die vom Beginn eines Fahrschul
kurses in der Stadl künden. Eine Antrage bringt den Be
scheid: Herzlich eingeladen, aber der Kursbeitrag verschlingt 
glatt das Monatsgehalt, wenn man die Kosten für die oft
maligen Fahrten zur Fahrschule in die Stadt ,einkalkuliert. 

Der Lage entsprechend hilft man sich selbst, denn man 
wird nicht jünger. Also heran zum Wie! 

Die Ablegung der Prüfung ist im Verhältnis zu anderen 
Prüfungen, wi,e zum Beispiel der Stenotypistenprüfung, im 
wc.sentlichen sehr einfach und leicht. Ohne Schnellsieder
methoden für einen interessierten Gendarmen, wel-cher über 
normale Kenntni,sse der Verkehrsvorschriften verfügt, eine 

•
Angelegenheit von 3 bis 4 Wochen. Kraftfahrer mit fahr' echnischen Praktiken kann man erst im laufe der Jahre 

·werden. 
Erslrnalig sucht man im Sinne des § 63 der Kraftfahr-

verordnung um Zulassung zur Prüfung an. Bei der Bezirks
hauptmannschafi liegen vielfach Formblätter auf. Die Be
hörde veranlalyt die Erhebungen über das Alter, die persön
liche Verlälylichkeit und die Gesundheit u. dgl. und bestimmt 
die amtsärztliche Untersuchung. Zwei Lichtbilder, Grö�e 7·5
mal 5·5 cm, werden dem Ansuchen, ebenso wie ein Geburts

, schein, angeschlossen. Führt ein Weg zur Dienstbehörde, 
so wird es einem Gendarmen nicht schwer fallen, die For
malitäten in einem Zuge persönlich zu erledi-gen. 

Die Prüfung hat eine vom Landeshauptmann bestellte 
Kommission vorzunehmen. Die Kommission hat ihren Sitz 
gewöhnlich in der Landeshauptstadt. Nach Bedarf werden 
von dieser Kommission die Dienstbehörden bereist und fall
weise dort die Prüfungen abgenommen. In der Landeshaupt
stadt finden die Prüfungen mit wenigen Ausnahmen laufend 
statt. Einige Information wird diesfalls Klarheit sohaffen. Die 
Prüfung _zerfällt in einen theoretischen und in einen prakti
schen Teil. Zuerst kommt auf alle Fälle die theoretische 
Prüfung. Wahrnehmungen ergaben, daly es onne weiteres 
möglich ist, die theoretische Prüfung von der praktischen 
zeitlich getrennt durchzuführen. Die Theorie über die Prü
fung findet sich im Sonderabdruck Nr. 3/1947 auf Seile 326. 
Si-e ist grau, aber nicht ,e-rsc:'hütterndl. 

,. Man spricht praktisch von einer polizeilichen und von 
einer technischen Prüfung. Die polizeiliche Prüfung erstreckt 
sich auf die Kenntnisse der Stra�enpolizeiordnung und der 
Kraftfahrzeugverordnung. Hi,er aber nur auf jene Normen, 
die für den Kraftfahrer ma�geblich sind. (StPolO. Abschnitt 1 
und II und die malygeblichen Bestimmungen der Kraftfahr
zeugverordnung.) 

Prüfungsfragen sind beispielsweise: Was ist ein Schulz
weg? Wann müssen Si1e abblenden? Wo dürfen Sie, aulyer
halb der Parkve-rbote nicht parken? Wie haben Sie sich bei 
Ein- und Ausfahrten, beim Wenden, Rückwärtsfahren zu ver
halten? Müss-en Sie in gesc'hJ.ossenen Ortschaften mit Stra�·en
beleuchtung abblenden? Wi,e sind Schienenfahrzeuge zu 
überholen? Mu� ei•n offener Kraftwagen Fahrlrichtungs
anzei·ger )laben? Wie hat das Einbiegen nach links auf 
Kreuzungen mit m�chanisch optischer Verkehrsregelung zu 
erfolgen? Wi•e wird ein Kraftfahrzeug abgeschleppt? Dürfen 
Sie frei herumlaufendes Geflügel niederführen? Wann ist 
ein Kraftfahrzeug betriebssicher? Wie muly ein Kraftfahrzeug 
ausgerüstet sein? 

Hand aufs Herz! Ist die Beantwortung lückenlos ge
lungen? Ja, vielleicht gefühlsmä�'i-g, aber der Herr Prüfungs-

. kommi,ssär will speziell bei Sicherheitsorganen genaue Ant
worten. Darum Fühlung nehmen mit jüngeren Kraftfahrern 
und fleilyig sludi,eren, denn die Blamage vor anderen Prüf
lingen wäre für einen uniformierten Gendarmen depri-

mierend. Eine Vorprüfung beim Lgk. TA., wie selbe im 
Burgenland üblich ist, hilft über Mängel hinweg und schaltet 
Versager aus. 

Und nun die technische Prüfung. Di·ese zerfällt in ei·ne 
theoretische und eine praktische Prüfung. Die theoretischen 
Voraussetzungen zur Prüfung ve-rschafft man sich aus Büchern, 
die in jeder Buchhandlung zu haben sind. Empfehlenswert 
i,st au�erdem die Fühlungnahme mit interessierten Fach
leuten. Rücksprachen bei Mechanikern, die gerne helfend 
eingreifen, werden die Unsicherheiten beseitigen. Die Klug
heit ,des Gendarmen mu� sich einen Weg in das Reich der 
KraftfohrzeL1gmechani1k bahnen. Jede Verwegenheit ist von 
der Klugheit zum Untergange verurteilt, wenn auch b,is
weilen Glück sie begnadet. 

Um auch hier beiläufig den Vorgang bei der Prüfung zu 
derr.onstri·eren, schiebe i·ch einige Prüfungsfragen ein: 

Was versteh.en Sie unter Zwischengas? Woran erkennt 
man den Zweitaktmotor? Wa,s ist ein Lastkraftwagen? Was 
verstehen Sie unter Eigengewicht, Leergewicht, Gesamt
gewicht? Aus welchen Teilen besteht 1eine Zündkerze? 
Welche Teile hat man an der Lenkung zu unterscheiden? 
Wie stellt man fest, da� die Lenkung ei·n zu gro�es Spiel 
hat? Was kann die Ursache sein, daly die Oldruckbremse 
nicht funktioniert? Was hat der Kondensator für .einen 
Zweck? Welche Vergaserstörungen gibt es? Wie erfolgt di,e 
Kraftübertragung beim Motorrad? Wie verhält man sich bei 
einem Vergaserbrand? Wie er�olgt die Arbeitsweise des 
Viertaktmotors? 

Nach dieser Prüfung folgt die Fahrprüfung. Bezüglich 
des Prüfungsvorganges siehe .nochmals auf Seite 326 des 
SA Nr. 3/47. über den Fahrunterricht viel zu sprechen, darf 
ich mir ersparen. Die Erfahrung lehrt, fahren kann man 
schneller, als ,die auf das Fahren bezughabenden Vor
schriften erlernen. Hier darf man mit Recht die Finesse eines 
Technikers einfügen, die lautet: ,,Sag, lieber F.reund, was ist 
denn· Theorie?" ,,Wenn's gehen soll und geht doch -nie!" 
„Und Praxis?" ,,Frag nicbt so dumm. " ,,Wenn's geht -und 
keiner weif:5 warum!" 

In Kenntnis des § 68 der Kraftfahrzeugverordnung, 
welche Bestimmung beachtet werden will, wird es fü_r einen 

_ wendigen Gendarmen nicht allzu schwer sein, für übungs
fahrte'1 einen Kraftfahrzeugbesitzer zu gewi·nnen. Ein Lehr
buch und der Herr Fachlehrer werden jene Applikatur· 
schaffen, daly Schwung und Sicherheit in kurzer Zeit in Er
scheinung treten. Dem lehrenden wird der Ernst des Neu
lings, seine Interessiertheit, zur Freude werden, wenn das 
richtige Ma� an Takt zur Anwendung kommt. Man muly sich 
eben zu helfen wissen, ohne anderen zu schaden. 

Zuerst wird man die Prüfung mit einem Lkw. ma-chen, 
da dieser die Fahrerlaubnis für den Pkw. in sich birgt. Steht 
ein BMR als Le.ihfahrzeug zur Verfügung, so werden beide 
Prüfungen gleichzeitig abgetan. Sonst macht l_elzt�rcs als E_r
gänzur.gsprüfung -�eine besonde_'.e Schw1er 1gke 1t, da_ d1,e 
polizeiliche Prüfung diesfalls entfallt. !)ort aber, wo dienst
liche Belange vorliegen, werden staatliche Fahrzeuge 1n be
gründeten Fällen zur Verfügung gestellt. 

Die Mühseligkeiten verringern s_ich dem, der sich zu 
helfen wei�- Ein Kraftfahrer und die e_s werde_n wollen, 
witSsen sich zu helfen. Darum Start zur Prufung, wahrend ich 
den Prüflingen zurufe: ,,Töff, Töff, Hurra!" 

19 



BEDEUTENDE KRIMINALFÄLLE DER WELT 

_ rD(lj( IY-R.ß.WUiY-undefU!_, g .ii_,11.21!,I(

(Fortsetzung von Folge 3/50.) 
Der neue Anzug. 

Unverzüglich machten sich die beiden Detektive an die 
Ausführung ihrer Aufgaben, wobei sie noch von einem 
weiteren Detektiv der Mordkommission unterstützt wurden. 
Diese.r, Thomas M o r -b e e n, war derjenige, der bereits am 
nächsten Tage die erste brauchbare Fährte fand. Er hatte 
ermittelt, da� ein Schneidermeister im ersten Stock des 
Fremdenheimes die Verhältnisse des Tänzers _genau kannte, 
da dieser einer seiner besten Kunden w�r. Nachdem de,r 
Schneidermeister Vertrauen zu ihm gefa�t hatte, erklärte er 
ihm, da� der Tänzer in seiner Kleidung besonders peinli•ch
gewesen sei. 

„Erst vor sechs Wochen fertigte ich ihm einen Anzug
an, der sehr elegant wa-r und ihm gut gefallen hat. Der 
Anzug war sein Prachtstück, er war .sehr stolz darauf. Selt
samerweise brachte nun gestern abend Herr T u d o r di'esen 
Anzug und bat, da� ich fhn ändere. Auf mei•ne erstaunte 
F,rage, wie er in den Besitz dieses Anzuges gekommen sei, 
antwortete er mir, da� der Tänzer ihm den Anzug kurz vor 
seiner Abreise nach W a s h i n g t o n  geschenkt hätte, Mir 
kam das um so seltsamer vor, als ich wu�te, wie gern Her:r 
R o a d  gerade dieses Kleidungsstück gehabt hat. Ich habe 
es bisher nicht angerührt. Sehen sie, bitte, hin, er liegt noch 
so, wie· i'hn T u d o r gebracht hat.'' 

Mo r b e e n hatte gerade den Laden verlassen, als er 
be-obachten 'konnte, wie T u d o r die Pension betrat, nach
dem er seit dem frühen Morgen fort gewesen wa'r. Als c:-r 
n_och über die Abwesenheit T u  d o r s nachdachte, sah e-r 
einen Telegraphenboten, ,der zwei Telegramme in der Hand
hatt-e. Der Bote verschwand im Hause und verlie� es kurze
Zeit danach. 

Mo .r b e e n hätte na,türlich gern gewu�t, ob die Tele
gramme eine Nachricht von dem verm.i�t.en Walter R o a d
enfhielten. Es wa� ja schlie�lich noch immer nicht von der 
Hand zu weisen, da� sich D a  v i s und seine Mitarbeiter auf 
ei_ner falschen Fährte befanden und das um den To,rso ge
w1ckelh Handtuch aus dem Fremdenheim nur ein seltsamer 
Zufall war, der sie in dieses Heim geführt hatte. Alle diese 
Fragen wirbelten durch das Gehirn des Detektivs, als er 
Tu d o  r aus dem Hause kommen, um die Ecke der 5. Avenue 
einbiegen und in nördlicher Richtung davoneilen sah. Mo r
b e e n folgte ihm und mu�t-e zu seinem grö�ten Erstaunen
f.eststellen, daf3 sich T u  d o r zur nächsten Polizeistation 
begab. Eilig betrat Mo r b -e e n durch den Hintereingang 
das Bür.:i und schlenderte wie zufällig einem Pulte entgegen, 
als ob er die ganze Zeit dort gewesen wäre. Als T u  d o r 
an die Reihe 'kam, konnte er Augen- und Ohrenzeuge des 
aufgeregten Berichtes sein, den dieser dem diensthabenden
Beamten erstattete. 

Zwei T-elegramme aus Philadelphia. 
„ ich möchte die Vermi�tenmeldung für eine abgäng-ige

Person rückgängig machen", erklärte er. ,,Es handelt sich
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Keksfabrik 

um Walter R o a -d, den berühmten Tänzer, der mein Zimmer
genosse war. Sei.ne Tanzpartnerin und ich haben soe�en aus 
Philadelphi·a Telegramme von i'hm erhalten. Gott sei Da�k, 
daf. er lebt! Aus seiner Depesche geht hervor, da� er sich 
auf dem Wege nach Kalifornien befindet." 

Mit diesen Worten schob T u  d o r ein zerknittertes, 
gelbes Telegramm über das Pult, um sei•ne mündlichen An
gaben zu beweisen. 

„Sie sprechen von dem Tänzer, dessen Torso gefu_nden 
sein soll", sagte Mo r b e e n, ,;ich kenne die Geschichte. 
Wunderbar, da� sie sich so klärt!" 

,,Ja", entgegnete T u  d o r mit Nachdruck, ,,dE:r Torso· 
war nicht R o a d. Gott sei Dank! Jetzt können wir die Sache 
ais erledigt ansehen," . . 

„Nur für sie", -entgegnete Mo •r b e e n, ,,leider nicht 
für uns. Wir müssen noch das Opfer identifizieren!" 

Mo r b e e n wartete, bis T u  d o •r die Polizeistation ve_r
lassen halle, d,ann _machte er sich auf den Weg, u� dq.e 
Tänzerin aufzusuchen. Er traf sie und ihren Mann 1n der 
Wohnung _an. Beide waren in glänzender Stimmung, da sie 
gerade ein Telegramm von R o a. d ,erhalten hat:ten... . Nur eins kommt mir komisch vor", sagte die Tanzerin, 
,,di,e�es Telegramm ist mit Walter Ro a d unterzeichnet. _  I• de, ganzen Zeit, i n  der ich meinen Par_tner ke�ne, �chrie;� e, stets Philipp Ro a d. Diese Unterschrift war 1hm lieber. 

überlassen Si.e mir bille, das Telegramm.", sagte Mo r-
b e �'n ich glaube da:� ich imstande bin, sehr bald 
Genau�s 

1

Gber ihren Partner •in Erfahrung zu bringen." 
„Das wäre wirkl-ich zu begrü�•en", entgegnete„ die 

Tänzeriii, indem sie das Telegramm überreichte. ,
1
!ch _ mochte

wi·rklich gerne wissen, warum sich R o a d  so plotzlich ent
schlossen h<Jt an die Westküste zu gehen. Das kommt 1;11'r 
alles so sonderbar vor. Ich wei� wirklich riicht, was ich 
davon halten soll." . 

„Noch eins", sagte Mo r b e e n schnell, ,,l�ssen S1Ei oder
Ihr Gatte ni·emand wissen, da� ich mit Ihnen gesprochen 
habe oder daf3 Sie m-i,r das Telegramm gaben." . 

Das Ehepaar versprach, di·e Angelegenheit :g�heim zu
halten. Mo r b e e n ging ,direkt zum Pennsylv_an1abahnhof
und bestieg den nächsten Zug nach Philadelphia. 

Die Telegramme waren nicht eilig. 
Im Hauptbüro des Telegraphenamtes der O_uäkerstadl 

war es ·Mo r b e e n verhältnismä�ig leicht zu erm1t_teln, von 
welcher Zw.ei,gstelle aus das Telegramm abgeschrckt wor-
den war, 

· 
. 

In der bekeffenden Zwei,gstelle fragte der Detektiv 
die Leiterin, ob sie den Mann beschreiben könne, der das 
Telegramm aufgegeben hatt.e. 

,,Ja", .erwiderte sie, ,,ich habe die Nachricht selbst enl-
...,_ 

gegengenommen. Er hat i,n Wirklichkeit zwei T�leg_ram� '!"""'� 
aufgegeben, ich kann ihn beschreiben. Es war ein z1er:17l1ch -
grof}e-r, schlanker, junge,r Mann mit blondem, well1_gem 
Haar. Ich erinnere mi.ch deshalb seiner so genau, weil er 
mi·r als besonders hübsch auffiel. Er sagte miir nochr, daf}
i-ch mich nicht zu beeilen brauche, die Telegramme zu be
fördern," (Fortsetzung folgt) 

•· _ ..

.

. -

. . ... ' . ·. . . . . 

. .
. . 

.
.-•· ... ' . 
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ALLES FUR / 
DEN SPORT. 

S P O R T H A U S 

ULLI °LEDERER & eo. 
WIEN I, LOBKOWITZPLATZ 1 
TELF.PIION R 2G 402 

F a. c h III ä n n i s c h e ll e r a t �, n g d ·11 r c h s t a ci t l i c h .IJ e p r ii f t e S c h ·i l e h r e .,. 

METALLWARENFABRIK 

Wien VI, Bürgerspitalgasse 8 

TELEPHON NR. A32252, A35197 

Pokale I Plaketten I Sportmedaillen 
für alle Sportzweige, Unilonneflek
ten ous Metall I Versilberte Metall
waren I Haus- und Küchengeräte 
1 M ass e nartikel a l l e r  Ar t 

T cl.. Adr,: Knopfschneider Wien 
Bankkonto: Ersle Ü)lerreichische 
Spar-Co)SC, Konto Nr. 817 335 
Po!ilsch.-Konlo: Wi:n Nr. 115.264 

TEXTIL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. 

-- /. ,, ,,J„eK,v,,a,�e� 
WIEN VII, NEUBAUGASSE 28 / TEL. B 30 5 85, B 36 307 

-----------------------
Bisher hunderte zufriedene Kunden 

c1us den Reihen lhrer Kollegen 

Sämtliche Herren- und Damenbekleidung gegen zin s e n  freie 
Zahlungserleichterung / Kaufanweisungen können bei allen Ver

trauensleuten der Gewerkschaften behoben werden. 

Se11gl'rci, Bleicherei, Färberei, Appretur und 

Mercr risH tion 

6AUt POU NEHZIH6 
VORARLBERG 

V c r c d l u n g aller Gewebe und Wirkwaren 
sowie Stickereien 

EPP 
S1�1-FEN 

WASCIIPULVEll 

ALOIS EPP"S SOHNE� lNNSBHUGK 

Te,] e Io n B 31 5 25 

Ge samte Sporlau sriisiung un d Bekleid ung 

Seil über 50 c}alne11 

DIE GUTEN 13eja-111flöbel 
Tischlerei und Ausstellungen: 

VII, Neubaugasse 25 (Elsahof) / B 34 4 23
X, Favoritenstraße 134 (beim Amalienbad) / U 43 3 51 
X, Laaerslraße 21 (beim Amalienbad) / U 47 0 88 

.(gii11slige 2aJ,lungsbedingungen 

Nur Oualitälsmöbel ! 

FELDKIRCH 

Nachdruck verboten oder nur mit Zustimmung der Redaktion! 
Textänderungen sind der Redaktion vorbehalten! 

d-f.tL{IL/-tUitlll1IJ- llflld

<Ve,(l/J aLtun(J 
WIEN III, HAUPTSTRASSE 68 
T E L E P H O N U 17 5 65/J'l 
PO ST SPARKASSEN KONTO 31.939 

.A.nzeir1e,nciw1uilt1ne: ·werbeleiter Karl 
Batier, Wien VIII, Josefstädterstraße 105 
1'cl. il 2/J ,1 60 

EigentUmer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Gend.

Major Lutschinger und Dr. Gröger), - Hernusgebcr: Gcnd.-Bezirksin

spektor Hocbstöger, Gcnd.-Rcvierinspektor Bei er und Gend.-Bezirksinspek

tor Herrmann. - FUr den Inhalt verantwortlich: Gend.-Oberleutnant K!is, 
- Alle Wien III, 1-lauptslraße 68. - Druck: Gesellscbafts-ßuchdruckerei 

Brüder Hollinek, Wien III, Stein,z-assc 25. 
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G RAZ, NEUTO RGA SSE 5, NEBEN DER FRANZISKANERKIRCHE 

Das Haus de Q 1•1••1 
Bequeme Teilzahlung / Annahme von Hausrats- und . r U a I a Interimsscheinen I Zustellung mit eigenem Lieferauto 

:u u u u 

WllH. �IIIff U Aufschriftstafeln aller 
Art, erhaben geprägt 
(S t r aßen-, Hausnum-

PRÄGEANSTALT, METALL-PRESSEREI U. ZIEHER EI mern-, Stockwerks- u. 
Türnummerntafeln) / 
Warnungsta fein a 11 e r  

WIEN XI HAUFFGASSE 24 
A r t, erhaben geprägt 

, (Freileitungen, Hoch-

GEGRÜND ET 1856 
sp a n n  u n g sma s te) / 
Steckschilder und Fir-

TE LEP HO N U 17 0 H mentafeln, erhaben ge-
prägt / Wegmarkie
rungs-, Verbots-. War
nungstafeln fiir Forst

ämter und Tour-istenvereine usw. / Signal und sonstige Strcckentnfeln 
für Hahnen und Kraftwagenlinien / Rettungs-, Feuermeldestellen- und 
Hydranten tafeln / Grabnummern und Gruppentafeln für Friedhöfe / V cr
kehrszeichen aller Art, nach dem StPolG. (Verbots- und Gebotszeichcn, 
Brückenbelastungs-, Höchsthöben• und Höchstbreitentafeln, Wegweiser
und Vorwegweiser; Ortstafeln, Warnkreuze, Baken mit und ohne Rück
st;rableinrichtung fiir Bahnübergänge) / Tafeln in jeder beliebigen Größe, 
mit jedem gewünschten Text / Marken aller Art, Mastmarkierungsnägel 

FAHR RÄ■ DER Touren-, -�uxu�- und Sporl-
rader m großer Auswahl 

GUSTAV DOPPLER 
L I N Z, A L T S T A D T 30 

CHEMISCHE FA B RIK 
WILHELM I\IEUBER A. G. 
WIEN VI, BRUCKENGASSE 1 

Telephon B 27 5 85 

Telegrammadresse: Farbn eub e r  Wien 

liefe rt s eit 1865 

Chemikalien und t�chuische Orogen 

für Industrie, Gewerbe und llandel 

Direkte E·nropa- u. Übersee-Importe 

I ______________ __. 

......... b ,., n ·' 

.G 

�-- -,,:./�-
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IGNAZ HOJKA 

,., 

WIEN 1.SEI LERGAS SE 14 TEL· R 22.Z.38 

e 
------

1 
DER 

QUALLTATS-

1<' U LUIALTEH ! 

RESTAURANT GÖSSE&BRÄU 

r.össer 
'l Bier

WELS 
KAISER-JOSEF-PLATZ 

-
V otziig�idie Xii.dte ! .../tläßige Preise! I'� 

FUANZ WANIK, fiESTAUilATEUil. 

GRÜNDU NGSJAHR 1835 
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EISEN, EISENWAREN UND LANDMASCHINENHANDLUNG / EISENWARENGROSSHANDLU_NG 

W IENE R-NEUS TA DT, HAUPT P L A T Z  11 /l 2 / RU F 173 

Neuzeitliche Büromöbel 
aller Art, neu und gebraucht, 

z u  konkurrenzlos bill igen Preisen im 

W I RN 1, A D L ER GA S S E 4 
Tel. H 23 3 57 

TERPENTIN 
MARKE �FEIL�_

lEllN' 
Ji.;rzeugn1s der lt Irmn 

KERNSEIFE 
rnt�� p�t�!rn

Das füh rende Ha us fiir 

SCHIRME 

Repua tu ren PELZE 
J. BAUMANN, LINZ

T el,efon 23764 

Promenade 4- 6 
Landstraße 33 

____________ J 

Die Mittelschulprüfung der l<'nchgruppe 
Deutsch, Geo

graµbie und Geschichte (Ersatzmnturn für Ueamte) ist die i::c
furderte Bildungsgrundlage fiir die Verwendungsgruppe W 1 

Einjllhrige Vorbernitung im F,-rnunterr icht durch ctie 

FERNSCHULE für STAATSBEAMTE 

1. 

Büromöbelhaus Totz 

OSTERREICHISCHE SAMENZUCHT 

HAUBENSAK & eo. EIGENE SAMENZUCHTBETRJEBE IN : 
Gut Brunn, Post B ad Fischau, N.-Ö. 

WIEN 1, GETREIDEMARKT 12 Gut Lindegg, Post Strass, Stmk. 
T E L E F O N A 3 3 O 9 t, B 22 O 65 Eferding-Oberschaden, O.-Ö. 
Samenzucht-, Vermehrungs- und Vertriebsfirma, Samen-Großhandel / Alle Arten 

Feld-, Gemüse- und Blumensämer eien, Blumenzwiebel und Blumenknollen 

SAfflU-ffl 

BEHÖRDL . 
KONZESS. 

die 

al tbnvi:ihrten Zigi.lretten h ü]sen 

und Zip;arettcnpapicre 

TEL. U 45 4 30 Leit1111�: Reg·.�Rat Prof . .M. Riencr ·
Wien -IX, Hörlgasse 9

Pr ü fungs!Jestimmu ng·en u .  Prohelehrhr i cf ko stenl os 
IV, PRINZ EUGENSTRASSE 30 
LAUJ<'ENOER ornl'\S1' 

BAHNHOFS-APOTHEKE Mag. pharm. 
Oskar v. Pürkher 

M. A. W.
MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 

Stadt Bruck a. d. Leitha beim Hauptbahnhof / Telephon 117 VORM. SlRAGER & CO. 

KROBAL 
das altbewährle Kropfmillel 

S 6.50 

W I E N X I V, H U S T E R G A S S E 3 - 5 
TEL. A3I479, A31480. A38453 

Benzintankanlagen Service-Sfafianen Farbspritzanlagen 
Luftkompressoren Pneupumpen 

und das Mi II e 1 gegen 
Asthma und allgemeine 

Verschleimung 

S 5.-

Lettisches 
Lungenkraut 

STABIL - FAHRBAR 

AufohebebUhnen Sc:hmiersfafionen 
Wasser wi r b  e I brem sen (System Junkers für Motorenprüfstände) 

IN FRIEDENSQUALITÄT WIEDER ERHÄT,TLICH 

Kontrahenten sämtlicher staallicher und städtischer Belriebe 

Bei der Wiener Internationalen Automobil-Ausstellung : 

HALLE VI, STAND 680 

AUTO -GLAS-STELZL 
WIEN VII, SEID E NG A SS E  29 

TEL: B 33 4 54, B 35 0 68 / TELEGRAMM: AUTOGLAS WIEN 

Sämtliche Gläser für Polizei- und Gendarmerie-Fahrzeuge 
Schnellster Post- und Bahnversand / Mon tag e sofort 
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r��--___,_ _________ -=--=--=---------=--,
� -�

� 
.....,,..,. __ 'J 

� .!.���ic:_.,�___, � � � 

� Das führe n de Spezialgeschäft � 

� für Damen-, Herren- und Knaben-
� Kleidung 

� ----- ) 

(i 
Unser r eic h sorti e r t es Lager macht 

l � Ihnen die Wahl leicht / Eigene Maß- � 

� 
Abteilung / Fachmännische Bedienung 

� 

� � 
(i 

Vöck.�ahtuck. r. 
� Stadtplatz � 

� J!.i,iz Me�s � 
t Promenade 4. Hauptplatz 20 Pfarrgasse 23 I 

' � � 

� Beamte der Gendarm e ri e  erhalten bei � 

� ihren Einkäufen einen Sonderrabatt � 

��-=--=------=--=------=---------=--------� 
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HASENORL ULRICH & CO. 
HOHRENHOF 

Wien TV, ,viedner Hauptstraße Nr. 30-34 
T F. L E P H O N B 22 fl 35 S F. R I E 

SA�ITÄRß ARTIKEL fiir das GAS u. WASSERFACII 
Röhren aus Schmiedeeisen, schwarz u. verzinkt 

Röhren uus Gußeisen, Kupfer, Blei und Eternit 
Fittings aus Weichguß und Schmiedeeisen 

Sle1lerohrbogen 
Flanschen 

Armaturen fiir Gas; Wasser, Dampf' etc. 
Blel-l.lleche, Blel-Sypnone, Blei-Wolle 

Inst all a tionswerkzeuge 

a.•ft uC\clf .,,,'!II e 
··ß\e1'• ftfO \C\ '!II

Wichtir1e Neuerscheinung: 

Das österreichische-

V et e rill ÖII8 Ch t 
Sammlun� der Gesetze, Verordnungen 1111ll l{undma1·hn11gcn 
auf dem Oehiele cles Veterin:irrechtes mit erl:iuteru,ten An

merkungen. 

llcra.usJ.!Pgeben von 

HANS SCHNEIDER-MANNS-AU 
Ministerialrat 

im Bundesministerium fiir Land- und Forstwirlsch:tft 

8°, XII, 342 Seiten, Preis: S 45.-

Das vorliegende \Ye1·k umfaßt alle fiir die Praxis wid1li;;·c-11 
Vorschriften des österreichischen Yetcrinilrrcchtes nnch dem 
neuesten Stande. Damit ist allen mit der H:tncllrnbung dieser 
Vorschriften bef11ilte11 Behörden und Personen ein Lei1f:tden 
in die Hand gegeben, der olme übedliissiges Beiwerk ein 
Handbuch fiir den Praktiker dnrstellt. Besonderes Gewi,•ht 
wurde darauf gelegt, in das Sammelwerk auch alle Aus
t'iihrnngserlllsse, Erliluterungcn, Uelehrun!!en fi:ir Tierbesitz.er, 

l•'ormulnrien u. dg-1. aufzuncllmen. 

Zu bc1.i e h c n  
du rch jecl e ß11ch h a n d l u ni,; o d er b e im Ve rlag e 

MANZ, WIEN 1, K O H L MARK T 16 

UNTERKÄRNTNER 

MOLKEREI 
r. G. m. b. H. 

KLAGENFURT 

Siriusslraße 32 / Telephon 3411 

FILIALEN: 
Krumpen::!orl, Pörtschach, Velden, Reifnitz und Ferlach 


